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Für viele der anwesenden Jour nalisten war das Jahrespressegespräch des Rohrleitungs-
bauverbandes e. V. am 7. September 2020 im Leo nardo Hotel Köln Bonn Airport der erste 
Branchen ter min nach der pandemiebedingten Absage vieler großer Events des Tief- und 

Leitungsbaus in diesem Jahr. Um so herzlicher und konstruktiver waren Diskuss ion und fachlicher 
Austausch über die aktuellen Aktivitäten des rbv. 

In der rund zweistündigen Veranstaltung informier-
ten rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang, die 
Vizepräsidenten Dipl.-Ing. Andreas Burger und Dipl.-
Ing. (FH) Manfred Vogelbacher sowie rbv-Hauptge-
schäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann 
und Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv 
GmbH, die anwesenden Journalisten über die ge-
meinsam mit dem DVGW gegründete Initiative „Zu-
kunft Leitungsbau“, über die Auswirkungen der Pan-
demie auf den Leitungsbau, die Fachkräftesituation 
der Branche sowie über das siebzigjährige Jubiläum 
des Verbandes und über vieles mehr.

Seit 70 Jahren treten alle Akteure des rbv engagiert 
und mit Nachdruck für einen qualitätsorientierten 
Leitungsbau in Deutschland ein. Dabei ist man nie 
müde geworden, auf die besondere Bedeutung 
und Leistungsfähigkeit der kritischen Infrastrukturen 
für eine generationsübergreifende Versorgung mit 
Energie und Trinkwasser hinzuweisen. Von dieser 
Grundprämisse der Verbandsarbeit aus haben sich 
über die Jahre viele Themen und Herausforderungen 
erge ben, deren aktueller Status quo im Rahmen des 
jährlich stattfindenden Pressegesprächs viel Raum für 
konstruktive Diskussionen bot. 
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rbv-Jahrespressegespräch in Köln

Zusammenarbeit zählt
Pandemie und vieles mehr
Die Beratung der Mitgliedsunternehmen, die Bereit-
stellung eines speziellen Serviceangebots auf der 
Website des rbv oder die webbasierte Fortführung 
der Gremienarbeit und von Zertifizierungsprozessen 
waren nur einige der pandemiegeprägten Aufgaben, 
denen sich der rbv in den vergangenen Monaten ge-
widmet hat. Hinzu kam die Entwicklung eines prag-
matischen Krisen- und Qualitätsmanagements, um 
alle Beeinträchtigungen der operativen Tätigkeiten 
im Leitungsbau zu verhindern. 

Darüber hinaus – so die Botschaft an die anwesen-
den Journalisten – bildeten die Pflege und Weiter-
entwicklung der aktiven Kooperationen mit befreun-
deten Branchenverbänden wie der German Society 
for Trenchlesss Technologie e. V. (GSTT), der Gütege-
meinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT) und dem Rohr-
leitungssanierungsverband e. V. (RSV) inhaltliche 
Schwerpunkte der Verbandsarbeit.   

Fritz Eckard Lang

Ein Zukunfts modell  
für den Leitungsbau
„Wir haben die Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ 
gemeinsam mit dem DVGW in der Erkenntnis 
begonnen, dass wir nur gemeinschaftlich die 
komplexen Herausforderungen der Branche 
meistern können, die sich aus den aktuellen 
An forderungen an eine nachhaltige Versor-
gungssicherheit oder an einen klimaneutra-
len Umbau des Energiesystems ergeben. Mit 
dieser Initiative definieren wir die bewährten 
Pfade von Kooperation und gegenseitigem 
Vertrauen aufeinander noch einmal komplett 
neu. Im Schulterschluss mit dem DVGW haben 
wir hier hervorragend zusammengear beitet 
und das gemeinsame Ziel im Sinne eines 
partnerschaft li chen Miteinanders erfolgreich 
umgesetzt.“Andreas Burger

Der Leitungsbau  
ist systemrelevant

Fortsetzung S. 2 

In dieser Ausgabe:
– Bodenaushub – ökonomisch und ökologisch ein Dauerbrenner, S. 2
– Gemeinsam handeln: Initiative „Zukunft Leitungsbau“, S. 6
– Gremienverbund Breitband engagiert sich für qualifizierte Fachkräfte, S. 7

– Handlungshilfe für Straßenbaustellen, S. 9
– IHK Köln und rbv verabschieden 61 neue Netzmeister, S. 11
– Neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln veröffentlicht, S. 12

„Dem Leitungsbau ist es durch ein außergewöhn-
liches Krisenmanagement gelungen, die Leis-
tungsfähigkeit der Branche in Zeiten der Pande-
mie aufrechtzuerhalten. Dabei hat der rbv auf 
Basis seines sehr guten Netzwerkes seine Mit-
gliedsunternehmen stets darin unterstützt, dass 
sie mit ihrer Arbeit einen reibungslosen Betrieb 
der kritischen Ver- und Entsorgungsinfrastruktu-
ren sicherstellen können. Vielleicht ist es noch nie-
mals zuvor so deutlich geworden, wie systemrele-
vant der Leitungsbau für unsere Gesellschaft ist!“

(Foto: rbv)
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rbv-Jahrespressegespräch in Köln (Fortsetzung)

Verantwortungsvoller Umgang mit Bodenaushub im Leitungsbau

Boden – ökonomisch und ökologisch ein Dauerbrenner
Mit dem Ziel einer ressourcenschonenden und an den Grundsätzen der Nach-
haltigkeit orientierten Kreislaufwirtschaft ist auch ein fachgerechter, ökologisch 
und ökonomisch verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema Boden bei der 

Durchführung von Baumaßnahmen von höchster Relevanz. Hinsichtlich eines juristisch 
korrekten und umweltverträglichen Umgangs mit dem Bodenaushub herrschen allerdings 
sowohl bei Leitungsbauunternehmen als auch bei Netzbetreibern immer noch vielerorts 
Unklarheiten.

© GregorBister | istock.com

Sicheres Handling von Bodenaushub – kompakt und auf den Punkt gebracht

Alle in diesem Beitrag vorgestellten Infor mationen lassen 
sich in den von Bauindustrie und rbv veröffentlichten 
Infopoints Technik vertiefend nachlesen:

„Umgang mit mineralischen Abfällen im 
Leitungsbau – Was Sie wissen sollten!“
Teil 1, 2017 (https://bit.ly/32SmE5c)

„Umgang mit mineralischen Abfällen 
im Leitungsbau – Was Sie wissen sollten!“ 
Teil 2, 2020 (https://bit.ly/3cosZIx)

Ganz aktuell konnten rbv-Präsident Fritz Eckard Lang und rbv-
Hauptgeschäftsführer Dieter Hesselmann auch über erste Etap-
penziele der gemeinsam vom Deutschen Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW), Bonn, vom rbv sowie von der Bun-
desfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, gegründeten Initiati-
ve „Zukunft Leitungsbau“ berichten. Die Fachkräftesituation im 
Leitungsbau und hier insbesondere der erhöhte Bedarf qua-
lifizierten Personals für einen flächendeckenden Ausbau des 
Breitbandnetzes sowie die inhaltliche Aufarbeitung wichtiger 
Zukunftsthemen wie Digi talisierung, Bodenaushub oder Was-
serstoff in aktuellen Infopoints waren weitere Tätigkeitsschwer-
punkte des Verbandes, die die anwesenden rbv-Vertreter den 
Journalisten vorstellten. Wenn die Initiative „Zukunft Leitungs-
bau“ – hierzu können Sie mehr in unserer aktuellen Ausgabe 
lesen – in der Erkenntnis begonnen wurde, dass nur ein gutes 
Zusammenspiel aller Partner im Bausektor Zukunft für den Lei-
tungsbau schaffen kann, so ist auch das jährliche rbv-Pressege-
spräch ein wichtiger Kooperationsbaustein. Der regelmäßige 
Aus      tausch mit Freunden und Partnern der Presse führt dazu, 
allen Anliegen des Leitungsbaus Aufmerksamkeit und Gehör 
in der Fachöffentlichkeit zu verschaffen. Denn auch hier gilt:  
Zusammenarbeit zählt! (rbv)

Manfred Vogelbacher

70 Jahre im Dienste  
der Qualität

„Der rbv steht für sieben 
Jahrzehnte qualitätsorien-
tiertes Arbeiten im 
Lei   tungsbau. In dieser 
Zeit haben wir mit ei-
nem wachen Blick auf 
die Branche alle für den 
Leitungsbau relevanten 
Ent  wicklungen begleitet, 

um die Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Er -
folg unserer Mitgliedsunter nehmen und langfristige Be-
schäftigungsperspektiven zu schaffen. Dabei haben wir 
stets eine konstruktive Zusammenarbeit mit befreunde-
ten Verbänden und anderen relevanten Vertretern der 
Branche gesucht, um gemeinsam lösungsorientiert im 
Interesse einer nachhaltigen Ver- und Entsorgungssicher-
heit hierzulande zu agieren.“

Mario Jahn

Einheitliche Ausbildungsstan-
dards für den Glas faserausbau

„Für einen qualitätsorien-
tierten und zügigen Breit-
bandausbau hierzulande 
be nötigen wir eine Ver   ein   -
heitlichung der Qualifizie-
rungsmuster von Gar  misch 
bis nach Flensburg. Hier 
setzt die neue Initiative 
‚Gremien verbund Breit-

band‘ an, mit der rbv, VDE/DKE und ZVEH das Schu-
lungsangebot im Bereich Breitband ver   einheitlichen 
und die Qualifizierung dringend benötigter Fachkräfte 
vorantreiben wollen. Gemeinsam erarbeitete, bundes-
weit einheitliche Standards werden für mehr Transparenz 
im Bildungsbereich sorgen und dem Gigabitausbau in 
Deutschland neue Impulse geben.“ 

Dieter Hesselmann

In Verantwortung füreinander 
handeln

„In den vergangenen Mo-
naten stand für uns die 
Un  terstützung unserer 
Mitgliedsunternehmen in 
allen pandemiebedingten 
Fragestellungen an vorder-
ster Stelle. Wir haben unse-
re Mitglieder befragt, was 
sie aktuell am dringends-

ten brauchen und haben schnell versucht, praxistaugli-
che Lösungen für die an uns herangetragenen Unsicher-
heiten und Nö te zu entwickeln. Dabei ist es uns auch über 
unser gutes Netzwerk und unsere guten Kontakte ins 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
gelungen, den in Zeiten der Pandemie wichtigen Erfor-
dernisse der Branche bei den Krisenstäben der Bundesre-
gierung Gehör zu verschaffen.“

70 Jahre rbv –  
Aus Begeisterung  
und Leidenschaft
70 Jahre Leitungsbau in Deutschland 
stehen für sieben Dekaden, in denen 
der Rohrleitungsbauverband stets 
mit Nachdruck für die Interessen der im Leitungsbau 
tätigen Unter nehmen eingetreten ist. Anlässlich sei-
nes 70jährigen Jubiläums hat der rbv eine Festschrift 
publiziert, in der er Denk würdiges und Bemer kens-
wertes sowie Meilensteine und Menschliches aus 
sieben Jahr zehnten Verbands geschichte Revue pas-
sieren lässt. Hier geben Klaus Küsel und Fritz Eckard 
Lang in einem gemeinsamen Interview Einblick in 14 
Jahre rbv-Präsidentschaft. Mit Arnd Böhme und 
Dieter Hesselmann tauschen sich der ehemalige und 
der aktuelle rbv-Hauptgeschaftsführer im Gespräch 
über die Vergangenheit und Gegenwart des Lei-
tungs baus in Deutschland aus. Und den historischen 
Wendepunkt einer neu definierten Zusam menar -
beit mit der figawa im Jahr 2015 beschreibt die ehe-
malige rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer.

Eine interessante Reise durch 70 Jahre 
Leitungsbau in Deutschland!

Die Festschrift steht für Sie auf der rbv-Website zum 
Download bereit: https://bit.ly/3kZRMGd
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Mineralische Bauabfälle fallen als Bauschutt, Straßenaufbruch, 
Boden und Steine sowie als Baustellenabfälle an. Dabei wird 
schon bei näherer Betrachtung der einzelnen Volumina schnell 
deutlich, wie wichtig das Thema Boden für alle Baubeteiligten ist. 
Von den im Jahr 2016 angefallenen 214,6 Millionen Tonnen mine-
ralischen Abfällen entfielen laut dem durch die Kreislaufwirtschaft 
Bau vorgelegten Bericht „Mineralische Bauabfälle Monitoring 
2016“ (http://www.kreislaufwirtschaft-bau.de/Arge/Bericht-11.
pdf) 125,2 Millionen Tonnen auf Boden und Steine, 58,5 Millio - 
nen Tonnen auf Bauschutt, 16 Millionen Tonnen auf Straßen-
aufbruch, 0,6 Millionen Tonnen auf Bauabfälle auf Gipsbasis und 
14,3 Millionen Tonnen auf Baustellenabfälle. Gegenüber dem 
Vorberichtszeit raum 2014 fielen damit etwa 13 Millionen Tonnen 
mehr Abfälle an. Die Ver wertungsquote betrug 2016 bei den auf-
geführten Fraktionen 89,8 Prozent: bei Boden und Steinen 86,1 
Prozent, bei Bauschutt 93,3 Prozent, bei Straßenaufbruch 97,9 
Prozent und bei Bau stellenabfällen 98,6 Prozent.

Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot
Um ressourcenschonend zu agieren und allen Anforderungen 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft optimal gerecht zu wer-
den, sollten also beim Bau und der Sanierung von Infra struk-
turbauwerken hierzulande – ob unterirdisch oder oberirdisch – 
mehrere Leitgrundsätze zum Tragen kommen. Hierzu gehört, die 
Entstehung von Abfällen möglichst zu vermeiden. Nicht vermeid-
bare Abfälle sollten – so eine Empfehlung des Bundes um welt-
amtes – etwa durch recyclinggerechtes Konstru ieren der Bauten, 
einen recyclinggerechten Baustellenbetrieb und einen recycling-
gerechten Abbruch im Wirtschaftskreislauf gehalten werden. Die 
Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sollte auf das unum-
gänglich notwendige Maß beschränkt bleiben und umweltge-
recht erfolgen. Nur so können natürliche Rohstoffe und Depo-
nieraum eingespart und die Ziele des Kreislauf wirtschafts-
gesetzes (KrWG), der europäischen Abfallrahmenrichtlinie oder 
des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess II) 
erreicht werden.

Verwertung vor Beseitigung
Gemäß dieser an den Grundsätzen einer zukunftsfähigen Kreis-
laufwirtschaft orientierten Systematik des KrWG genießt die 
Abfallverwertung Vorrang vor der Beseitigung. Dabei bezeichnet 
Verwertung nach § 3 Abs. 23 KrWG jedes Verfahren, als dessen 
Hauptergebnis die Abfälle innerhalb der Baustelle/Anlage oder in 
der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt wer-
den – zum Beispiel zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bo -
den schicht, zur Geländeprofilierung, zur Auffüllung von Ab  gra-
bungen oder in technischen Bauwerken, als Lärmschutzwall, 
Hinterfüllung/Auffüllung von Bauwerken oder auch zur Her stel-
lung von Flüssigboden. Beseitigung hingegen referiert nach § 3 
Abs. 26 KrWG auf jedes Verfahren, das keine Verwertung ist und 
meint in der Regel „Deponierung“. So kann auch bei hoch belas-
teten Böden die Pflicht zur Beseitigung des Bodenaushubes 
bestehen. Ist der Bodenaushub aufgrund seiner Schadstoff-
belastung als „gefährlicher Abfall“ einzustufen, greift nach KrWG 
ein besonderes Pflichtenregime. Gemäß § 9 Abs. 2 KrWG ist eine 
Vermischung unzulässig. Das schließt auch die Verdünnung 
gefährlicher Abfälle mit anderen Kategorien von Abfällen ein. In 
der Praxis gilt also der Grundsatz: Abfälle sind primär auf der Bau-
stelle oder außerhalb der Baustelle zu verwerten, und nur wenn 
eine Verwertung nicht möglich ist, sind diese zu besei tigen.

Netzbetreiber und Leitungsbauer gemeinsam in der Pflicht
Durch diese klar juristisch vorgegebene Priorisierung der Ver-
wertung werden der Abfallerzeuger und der Abfallbesitzer (Netz-
betreiber und Leitungsbauunternehmen) gezwungen zu über-
prüfen, ob der „Abfall“ nicht doch noch einer Verwertung zuge-
führt werden kann. Für diese Prüfung stehen Netzbetreiber und 
Leitungsbauunternehmen gemeinsam in der Pflicht. Hier gilt das 
Vier-Augen-Prinzip: Die Pflicht zur ordnungsgemäßen und schad-
losen Verwertung und Beseitigung von Abfällen obliegt nach 
dem KrWG dem Abfallerzeuger und dem Abfallbesitzer ge  mein-
sam. Die hier vorgenommene Differenzierung gilt es über die 
gesamte Prozesskette des Umgangs mit dem Bodenaushub im 
Auge zu behalten. Nach dem KrWG wird das Bauunternehmen 
erst mit dem Abtransport der Abfälle zum Abfallbesitzer. Als Ab -
fallbesitzer hat es neben dem Netzbetreiber als Abfallerzeuger 
dafür Sorge zu tragen, dass die Abfälle ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet beziehungsweise beseitigt werden. Der 
Übergang des Abfallbesitzes lässt die Abfallerzeugereigenschaft 
des Netzbe treibers dabei unberührt. Denn nach der Konzeption 
des KrWG besteht die Abfallerzeugereigenschaft bis zum ord-
nungsgemäßen Abschluss der Abfallentsorgung fort. Lediglich 
der Abfallbesitz kann in der Entsorgungskette wechseln. Insoweit 
gilt der Grund satz: Abfallbesitzer kommen und gehen, der Abfall-
erzeuger bleibt.

Die Kosten trägt der Bauherr
Die Kosten, die durch die Bewegung der Erdmassen entstehen, 
hat stets der Auftraggeber zu tragen (Konnektivitätsprinzip). Der 
Bauherr ist im Baurecht der rechtlich und wirtschaftlich verant-
wortliche Auftraggeber bei der Durchführung von Bauvorhaben. 
Der Bauherr oder sein Stellvertreter, der Auftraggeber, kann sich 
nicht durch einen Vertrag, nach dem zum Beispiel die Abfälle 
endgültig in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen, sei-
ner gesetzlichen Verantwortung entziehen (BMI und Bundes-
ministerium der Verteidigung (2018: 15–16): Baufachliche Richt-
linien Recycling). Die zulässigen Verwertungsverfahren sind im 
Kreislaufwirt schafts gesetz (KrWG), Anlage 2 definiert.

Frühzeitig prüfen
Dabei sind alle Beteiligten – Netzbetreiber und Leitungs bau-
unternehmen – dazu verpflichtet, sich schon vor Beginn der 
Tiefbaumaßnahme kundig zu machen, ob Belastungen im Boden 
vorliegen oder nicht. Hierbei wird eine sorgfältige Vorbereitung 
der Tiefbaumaßnahme verlangt, die eine detaillierte Prüfung der 
in diesem Zusammenhang relevanten Unterlagen, wie zum Bei-
spiel Bodenbelastungskarten und das Kataster altlastenverdäch-
tiger Flächen, beinhaltet. Das ist die Grundlage für die gemeinsa-
me Festlegung des späteren Entsorgungsweges beziehungswei-
se des Ent  sorgungskonzeptes. „Entsorgung“ bildet an dieser 
Stelle den Oberbegriff für „Verwertung“ und „Beseitigung“ 
(„Deponierung“).

Kreislaufwirtschaftsgesetz: 
Fünfstufige Abfallhierarchie
Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wurde die EU- 
Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL) in 
deutsches Recht umgesetzt und das bestehende deutsche 
Abfallrecht umfassend modernisiert. Ziel des Gesetzes ist 
eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klima-
schutzes sowie der Ressourceneffizienz in der Abfall wirt-
schaft durch Stärkung der Abfallvermeidung und des Recy-
c lings von Abfällen, die unter anderem durch eine Abfall-
hierarchie erzielt werden soll. Diese in § 6 verankerte Hierar-
chie legt eine grundsätzliche Stufenfolge aus Abfall ver-
meidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, 
unter anderem energetischer Verwertung von Abfällen und 
schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat die jeweils 
beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind 
neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, 
wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die 
Kreislaufwirtschaft wird somit konsequent auf die Abfall-
vermeidung und das Recycling ausgerichtet, ohne etablier-
te ökologisch hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefähr-
den.

Abfall – ein Kernbegriff des Umweltrechts
All dies schafft den juristischen Rahmen und die inhaltlichen 
Vorgaben des Umgangs mit dem Thema Bodenaushub im 
Leitungsbau. Bekanntermaßen fällt dieser bei jeder Baustelle an 
und kann zum maßgeblichen Kostentreiber werden, insbesonde-
re, wenn der Boden mit Schadstoffen belastet ist. Für einen siche-
ren Umgang mit diesem komplexen Sachgebiet ist es für Lei-
tungs bauunternehmen und Netzbetreiber daher zwingend 
erforderlich, sich mit der gesetzlich vorgegebenen Definition des 
Begriffs „Abfall“ inhaltlich auseinanderzusetzen. Denn der Gesetz-
geber hat den Begriff „Abfall“ so definiert, dass dieser zum juristi-
schen „Schalter“ geworden ist, der „automatisch“ eine Prüfkette in 
Gang setzt. Um hier Klarheit zu erlangen und die Abfalleigenschaft 
des Bodenaushubs zu beurteilen, ist § 3 Abs. 1 KrWG maßgebend. 
Demzufolge sind Abfälle „alle Stoffe oder Gegenstände, derer 
sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss“. 
Ausgehend vom vorstehenden Begriffsverständnis gilt es für 
Bodenaushub stets im Hinterkopf zu haben: Aushub ist immer 
Baustellenabfall, der unter das Abfallrecht fällt. Es gilt nur eine 
Ausnahme: Bodenaushub, der nicht kontaminiert ist, und der an 
Ort und Stelle ohne eine Vorbehandlung wiederverwendet wird, 
stellt in aller Regel keinen Abfall dar. Bei Bodenaushub, der vom 
Vorhabengrundstück beziehungsweise aus der Baustelle entfernt 
wird, handelt es sich dagegen in der Regel um Abfall. Somit wird 
auch unbelasteter Boden regelmäßig zu Abfall, wenn er nicht auf 
dem Grundstück oder in der Baumaßnahme wieder eingebaut 
wird.

Im Rohrleitungsbau am häufigsten umgegangen wird mit folgenden Abfallarten gemäß der Abfallverzeichnisverordnung

Abfallart AVV-Nr. Abfallbezeichnung

Kapitel 17 – Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)

Boden (nicht gefährlich) 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

Boden (gefährlich) 17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

Baggergut (nicht gefährlich) 17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

Baggergut (gefährlich) 17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

Bauschutt (nicht gefährlich) 17 01 01 Beton

17 01 02 Ziegel

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

Bauschutt (gefährlich) 17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten

Bauschutt und Boden mit > 10 Vol.-% 
nichtmineralischer Fremdbestandteile

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten

Bauschutt und Boden mit > 10 Vol.-% 
nichtmineralischer Fremdbestandteile

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Asphalt (nicht gefährlich) 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

Asphalt (gefährlich) 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische

(Foto: rbv)

Fortsetzung S. 4 
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„Das Thema ist hoch komplex“
Dipl.-Ing. Lukas Romanowski war federführend an der 
Verfassung der beiden rbv-Infopoints zum Thema 
Boden aushub beteiligt. Im Kurzinterview äußert er sich 
zu dem für den Leitungsbau hoch relevanten Thema.

Herr Romanowski, worin 
be  stehen für Leitungsbauer 
die größten Herausfor de
run  gen beim Thema Bo 
den aushub?
Lukas Romanowski: Das 
ge  samte Thema ist hoch 
komplex. Eine der größten 
Schwierigkeiten für Leitungs-
bauunternehmen be  steht 

darin, dass es keine bundesweit einheitlichen Rege lungen 
für die Festlegung tragfähiger Entsorgungskonzepte gibt. 
Viele Bundesländer gehen hier Sonderwege. Nehmen Sie 
nur die LAGA, also das Technische Regelwerk der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall. Dieses kommt nicht in 
allen Bun desländern gleichermaßen zur Anwendung. Hinzu 
kommt die Schwierigkeit, dass, in Ab  hängigkeit von der indi-
viduellen Ver wertung des Bodens, andere Vorschriften und 
Gesetze greifen. Während bei einer bodenähnlichen Verwer-
tung die Be  stim mungen des BBodSchG und der BBodSchV 
zu beachten sind, sind bei einer technischen Ver wertung die 
Vorgaben der LAGA zu berücksichtigen. Insgesamt gibt es 
bundesweit rund 6.000 Einzelregelungen, die einen ord-
nungsgemäßen Umgang mit dem Thema Bodenaushub 
abbilden. Wer kann das alles noch überblicken?

Kann der rbv seinen Mitgliedsunternehmen hier zur Seite 
stehen?
Lukas Romanowski: Ja, natürlich, das ist unser Ziel. Mit der 
Erstellung der beiden Infopoints zum Thema Bodenaushub 
haben wir alle für Leitungsbauunternehmen relevanten 

Hinter grundinformationen zusammengestellt. Denn als 
Dienst leiser für unsere Mitgliedsunternehmen ist es unsere 
Aufgabe, gut verständliche und praxistaugliche Hilfe-
stellungen für einen juristisch und ökologisch korrekten Um -
gang mit dem Thema Boden zu leisten. Ein weiterer Baustein 
in diesem Zusammenhang sind auch die einschlägigen 
Lehr  gänge, die wir vonseiten unseres Berufsförderungs-
werks anbieten, um die entsprechende Sachkunde zu ver-
mitteln und Leitungsbauer gezielt zu schulen. Denn die 
Unkenntnis über adäquate Ent sorgungs konzepte führt am 
Ende des Tages bei unseren Mitglieds unternehmen zu län-
geren Wegen bei der Beseitigung von Boden, zu schrump-
fenden De  poniekapazitäten und damit schlussendlich zu 
höheren Kosten.

Kann man die Entsorgungsmatrix im zweiten Teil des 
Infopoints als Herzstück der Ausarbeitung bezeichnen? 
Lukas Romanowski: Ja, ein Stück weit vielleicht schon. 
Unser Ziel bei der Erstellung einer solchen Matrix war es, die 
Mögl ichkeiten eines korrekten Aushubhandlings überschlä-
gig zusammenzufassen und die wesentlichen praxisrelevan-
ten Entsorgungswege zu differenzieren und gut übersicht-
lich zu visualisieren. Unter Zuhilfenahme einer solchen 
Matrix können sich Leitungsbauer nun schnell ein Bild darü-
ber verschaffen, welche Regelung für welche Bodensitua-
tion greift. Ich denke, man kann sagen, dass es sich bei der 
Ent sorgungsmatrix um das übersichtlichste Schema han-
delt, das derzeit für diesen Bereich zur Verfügung steht.

Und während das Thema Bodenaushub für viele im Leitungs-
bau tätige Unternehmen noch vor wenigen Jahren schwer 
fassbar war, stellen wir doch aktuell fest, dass sich fortwäh-
rend mehr Sachkunde auf diesem Gebiet entwickelt. Hier 
leisten unsere Infopoints und gerade auch unsere Entsor-
gungs  matrix sicherlich einen entscheidenden Beitrag, um 
das Wissen über ein ordnungsgemäßes und schadloses 
Boden handling zu mehren.

Verantwortungsvoller Umgang mit Bodenaushub im Leitungsbau (Fortsetzung)

Entsorgungsmatrix  
für Ausbaustoffe und 
Bohrsuspensionen
Die geordnete und schadlose Entsorgung von Aus-
hubstoffen und Bohrspülungen ist im ureigenen 
Interesse aller Betei ligten. Hierfür existiert ein umfang-
reicher Methoden- und Erfahrungsschatz. Bauindustrie 
und rbv haben in dem im August 2020 veröffentlich-
ten Infopoint Technik „Umgang mit mineralischen 
Abfällen im Leitungs bau – Was Sie wissen sollten, Teil 
2“ eine Matrix veröffentlicht, die alle Möglichkeiten des 
Aushubhandlings sehr gut verständlich zusammen-
fasst und visualisiert. Diese Matrix gliedert sich folgen-
dermaßen auf: Unterschieden wird zwischen Aushub, 
der organoleptisch unauffällig beziehungsweise un -
gefährlich (≤ Z2) ist, und Aushub, der organoleptisch 
auffällig beziehungsweise gefährlich (> Z2) ist. Diese 
Angaben haben sich in der Praxis bereits vielfach be -
währt. Dabei ist die Ent sor gungs matrix in zwei Hälften 
unterteilt. Der Umgang mit organoleptisch unauffälli-
gen Aushub massen ist auf der linken Seite für Tages-
baustellen (links oben) und das Projekt geschäft (links 
unten) dargestellt. Diese Flächen sind grün unterlegt. 
Analog wird der Umgang mit organoleptisch auffälli-
gen Aushubmassen auf der rechten Seite der Matrix in 
den ockerfarbenen Feldern dargestellt.

Wie bereits beschrieben, hat die Verwertung stets Vorrang vor 
der Deponierung. Ein so planvolles Vorgehen ist oft nur bei lang-
fristig geplanten Baumaßnahmen gut umsetzbar. Bei Klein-
baustellen, Tagesbaustellen und im Störungsdienst sind andere 
Hand lungs weisen erforderlich. Der Gesetzgeber hat auch hier 
praxistaugliche Entsorgungswege geschaffen, die der rbv im 
Rahmen einer Entsorgungsmatrix (siehe unten) abgebildet hat.

Wie werden Abfälle klassifiziert?
Damit mit dem Abfall einer Industriegesellschaft sicher und in 
geordneter Weise umgegangen werden kann, müssen alle 
Abfälle laut Abfallverzeichnisverordnung (AVV) mit einer europa-
weit gültigen 6-stelligen Abfallschlüsselnummer bezeichnet wer-
den. In dieser Verordnung werden die Bezeichnung sowie die 
Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit geregelt. Diese 
sogenannte „AVV-Nummer“ oder „ASN“ (= Abfallschlüssel num-
mer) charakterisiert die Eigenschaften des Abfalls. Sind diese 
Num mern mit einem Sternchen versehen, handelt es sich stets 
um gefährlichen Abfall.

In der Praxis entsteht an dieser Stelle jedoch oft das Problem, dass 
Unklarheit darüber besteht, wie der Abfall genau einzustufen ist. 
Zur Vermeidung hoher Analyse- und Gutachterkosten haben 
Bund und Länder internetbasierte Grenzwertlisten zur Verfü -
gung gestellt, die in solchen Fällen genutzt werden sollten  
(www.Abfallbewertung.org). Werden die dort genannten Para-
meter überschritten, ist der Abfall gefährlich.

Verwertung – technisch vs. bodenähnlich 
Ist der Aushub korrekt gemäß Abfallverzeichnisverordnung (AVV) 
deklariert, sieht das Umweltrecht für den Abfallerzeuger drei 
Wege der Verwertung von nicht und schwach belasteten Aus-
hubmaterialien vor: auf oder innerhalb der durchwurzelten Bo -
den schicht, unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht oder in 
technischen Anwendungen. Für eine Anwendung in technischen 
Bauwerken stellt das „Technische Regelwerk – Mitteilung 20“ der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) die Anfor de-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen und Abfällen dar. Ziel ist, die Verwertung von minerali-
schen Abfällen (Bohrspülung, Bodenaushub, Straßen aufbruch, 
Bauschutt etc.) einheitlich aufzustellen. Dabei unterscheidet man 

Entsorgungsmatrix 
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Kein Abfall, wenn Material in Sinne KrWG 
eingebaut/wiederverwendet wird

Immer Abfall, Arbeitsschutz nach 
DGUV 101-004 berücksichtigen

Kein Abfall, wenn Material auf Bereitstellungsfläche lagert und die 
Wiederverwertung im BV selbst erfolgt. Fraktionsreine Erfassung von 
Ausbaustoffen und Sammeln in Haufwerken bis zu 500 m³ (analog: 
Sammlung von Bohrspülung in mediendichten Containern)

Auf gesicherten Lagerflächen erfolgt die Aufbewah rung in mediendichten bzw. abdeck-
baren Containern: je Einzelbaustelle pro AVV, Baustelle und Jahr max. 20 t (Sammelent-
sorgungsnachweis NachwV) Entsorgung nur durch zertifizierte Entsorgungsfach betriebe 
nach § 15 EfbV in Verbindung mit § 56 KrWG

Kein Abfall bei Wiedereinbau der Massen nach KrWG § 2 Abs. 2 
Anstrich 11 bzw. Verwendung im BV

Abgabe an Entsorger mittels Sammelentsorgungsnachweis/NachwV

Abfall sind Überschussmassen und nicht wieder zum Einbau geeignete 
Stoffe: Lagerung auf Bereitstellungsfläche bis 500 m³, dann Deklarati-
onsanalyse, Abgabe Ausbaustoff (z. B. Asphalt/Boden/Bohrschlamm) 
fraktionsrein zur Entsorgung nach KrWG § 3 Abs. 22

Stoffe werden automatisch zu Abfall, 
wenn Aufbewahrung > 12 Monate i. d. R. Abfall zur Beseitigung 

Achtung:  Für die Lagerung von Abfällen ist keine Genehmigung 
nach BImSch erforderlich, wenn Gesamtlagerkapazität < 100 t oder 
Lagerung auf genehmigter Bereitstellungsfläche erfolgt

Achtung:  Für die Lagerung von Abfällen ist keine Genehmigung nach BImSch 
erforderlich, wenn < 1 t/Tag oder Gesamtlagerkapazität < 30 t 
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Direkte Abgabe an Entsorger über Entsorgungs vertrag; alternativ Einbau 
in Baustelle über Bereit stellungsfläche

Abgabe an Entsorger über Entsorgungsvertrag mittels elektronischer Nachweisverord-
nung (eANV), Achtung: Bei Arbeiten und Umgang ist die DGUV 101-004 
(alt BGR 128) zu berücksichtigen
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„Es geht um den Erhalt unserer 
Lebensräume!“
Im Interview äußert sich der Mitautor des Infopoints 
Teil 2, European Geologist, MBA Andreas Hagedorn, 
Ge  schäfts führer der Beermann Umwelttechnik GmbH, 
und Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Geo-
wissen schaftler e. V. zum Thema Bodenaushub.

Herr Hagedorn, was sind 
die größten Pro bleme im 
Zu  sam men hang mit einem 
ordnungsgemäßen und 
schadlosen Um  gang mit 
dem Bo  den aus hub in der 
Praxis?
Andreas Hagedorn: Hier 
kommen einige Aspekte 
zum Tragen. Leider ist es 

immer noch so, dass zum Beginn zahlreicher Bauprojekte 
aufseiten bauausführender Unternehmen große Unklar-
heiten in Bezug auf die konkrete Beschaffenheit des Bodens 
vorliegen. Bis dann exakte chemische Analysen kontami-
nierter Boden proben zur Verfügung stehen, auf deren 
Grund lage man den Boden einer entsprechenden Deponie 
zuordnen kann, vergeht oftmals zu viel Zeit. Und das nächs-
te Problem ist dann die Verfügbarkeit passenden Depo-
nieraums. Eigentlich sind Auftraggeber dazu verpflichtet, 
für diese Teile der Prozesskette genügend Zeit einzuräu-
men, damit auch die Angebote entsprechend abgegeben 
werden können. Das funktioniert in der Praxis aber nicht 
immer optimal, bei Großprojekten schon besser als bei 
Tagesprojekten. 

Was ist beim Umgang mit kontaminierten Böden zu 
beachten?
Andreas Hagedorn: Kontaminationen des Bodens sind 
gerade in innerstädtischen Bereichen oftmals anzutreffen. 
Hiermit kann man aber umgehen. Die wichtigste Grundregel 
muss stets und immer lauten, dass man dem vorhandenen 
Zeit druck niemals die Vorsicht opfern darf. Denn bei unse-
rem baulichen Handeln geht es nicht zuletzt um den Erhalt 
unseres Lebensraumes. Wenn wir hier in Deutschland das 
Kreis laufwirtschaftsgesetz nicht so streng umgesetzt hät-
ten, wäre die Umwelt hierzulande gerade in innerstädti-
schen Bereichen wahrscheinlich längst nicht mehr in einem 
so guten Zustand. Dieses Gesetz ist außerordentlich sinn-
voll. Und wenn bauausführende Unternehmen genügend 
Zeit für die Vorbereitung einer Baumaßnahme erhalten und 
die verantwortlichen Umweltbehörden kontaktieren, 
sobald sie in kontaminierte Flächen eingreifen, wird man 
ihnen dort auch schnell Hilfestellung leisten. Denn – auch 
das muss für den Umgang mit Bodenaushub ganz klar fest-
gestellt werden – es geht nur mit und durch die Behörden.

Viele Bauunternehmen fühlen sich im Dschungel der vor
handenen Vorschriften verunsichert.
Andreas Hagedorn: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. 
Das liegt daran, dass von Bundesland zu Bun desland über -
all sehr unterschiedliche Regelungen existieren. Herr Ro ma-
nowski hat dies ausgeführt. Vor diesem Hintergrund hoffe 
ich sehr, dass im Rahmen der Mantelverordnung auch bald 
eine Ersatz bau stoff verordnung zur Verfügung gestellt wird 
und somit ein durchgängiges Regelwerk vom Aushub des 
Bodens bis zu dessen Wiederverwertung für die gesamte 
Bundes republik Deutschland. Dies würde vieles verein-
fachen.

Sie empfehlen die Zusammenarbeit mit einem zertifizier
ten Entsorgungsbetrieb?
Andreas Hagedorn: Ja, das ist sehr sinnvoll, da Leitungs -
bauunternehmen in der Regel keine Ent sorgungsprofis 
sind. Der große Vorteil einer solchen Zusammenarbeit liegt 
darin, dass man darauf vertrauen kann, dass das Thema 
Abfall in jeder Beziehung ordnungsgemäß und schadlos 
bearbeitet wird. Zertifizierte Betriebe – die Beermann Um -
welttechnik GmbH ist selbst ein zertifiziertes Ent sorgungs-
unter nehmen – werden regelmäßig durch die Be  hörden 
kontrolliert und durch die zuständigen Über wachungs-
organisa tionen auditiert. Hinzu kommt eine Eigen über-
wachung nach höchsten Qualitäts stan dards. Mit einer sol-
chen Zusammenarbeit gehen Leitungsbauunternehmen 
und deren Auftrag geber also absolut auf Nummer sicher. 

Welche Verbesserungen wünschen Sie sich im Zusam
menhang mit dem Thema Bodenaushub? 
Andreas Hagedorn: Ich wünsche mir sehr, dass Behörden 
und Kommunen tatsächlich sehr verantwortungsvoll dar-
auf achten, dass die Abfallentsorgung ordnungsgemäß und 
schadlos durchgeführt wird. Es passiert leider immer noch, 
dass auch Kommunen auf schwarze Schafe der Branche 
hereinfallen, die Ent sorgungsdienstleistungen auf einem 
viel zu billigen Preisniveau anbieten, was darauf schließen 
lässt, dass die Entsorgung nicht ordnungsgemäß durchge-
führt wird. Leider passiert es immer noch – wenn auch nur 
sehr selten –, dass Massen illegal verklappt werden, die auf 
keiner Deponie ankommen. Hier müssen die Behörden ein 
waches Auge haben, denn es geht um einen generations-
übergreifenden Erhalt unserer Lebensräume und somit um 
unser aller Zukunft.

Und auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen, weil die-
ser in der Praxis immer wieder zu Konflikten führt. Der Netz-
betreiber kann die Verantwortung für den Bodenaushub 
niemals auf das Leitungs bau unter nehmen abwälzen. Die 
Ver antwortung obliegt beiden Baupartnern – das ist aus-
drücklich im Kreislauf wirt schaftsgesetz so geregelt. Und es 
handelt sich hierbei um eine sogenannte Ewigkeitslast, erst 
dann, wenn der Abfall als solcher nicht mehr existiert, weil 
er behandelt oder verwertet beziehungsweise in ein 
Produkt überführt wurde, erst dann ist diese Ewig keitslast 
erloschen. 

Was ist Kreislaufwirtschaft?
Gemäß der Definition des Europäischen Parlaments handelt 
es sich bei der Kreislaufwirtschaft um ein Modell der Produk-
tion und des Verbrauchs, bei dem bestehende Materialien 
und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wieder-
verwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. 
Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlän-
gert. In der Praxis bedeutet dies, dass Abfälle auf ein Mini-
mum reduziert werden. Nachdem ein Produkt das Ende 
seiner Lebensdauer erreicht hat, bleiben die Ressourcen und 
Materialien so weit wie möglich in der Wirtschaft. Sie kön-
nen immer wieder produktiv genutzt werden, um weiterhin 
Wertschöpfung zu generieren.

Die Kreislaufwirtschaft steht im Gegensatz zum traditionel-
len, linearen Wirtschaftsmodell (Wegwerfwirtschaft). Dieses 
Modell setzt auf 
große Mengen bil-
liger, leicht zu -
gänglicher Mate-
rialien und Energie. 

https://bit.ly/3mILjAV

zwischen Bodenaushub (LAGA Boden) und Bauschutt (LAGA 
Bauschutt). Bauschutt beinhaltet alles, was mehr als zehn Masse% 
Baustoffe enthält. Die mineralischen Reststoffe werden nach che-
mischer Analyse bestimmten Schadstoffklassen zugeordnet 
(Zuordnungswerte Z 0, Z 0*, Z 1.1, Z 1.2, Z 2) und die Möglichkeiten 
für den Wiedereinbau in Abhängigkeit von den hydrogeolo-
gischen Gegebenheiten am Ablagerungsort festgelegt. (Zur  
konkreten Anwendung LAGA M 20 siehe Infopoint Technik, Teil 2, 
S. 4)

Überall dort, wo über eine bodenähnliche Verwendung nachge-
dacht wird, sind das BBodSchG und die BBodSchV einschlägig. 
Hier wird geregelt, welcher Untersuchungsumfang betrieben 
werden muss, um die Verwertung als Bodenmaterial umzuset-
zen. Leider sind die Texte für Nichtjuristen nur schwer verständ-
lich, weshalb man sich die Zeit nehmen sollte, die gut lesbare 
„Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV“ (freier Download im Internet) 
durchzuarbeiten, da hier auch der weitere Genehmi gungsumfang 
erklärt wird (u. a. benötigt man i. d. R. eine Baugenehmigung und 
weitere Erlaubnisse/Genehmigungen).

Sicheres Aushubhandling – kein Hexenwerk
Um Entsorgungskosten einzusparen, existieren ausgereifte Mög-
lichkeiten. Dabei stehen Unternehmen im Rahmen eines Ent-
sorgungskonzeptes drei Möglichkeiten zur Verfügung, mit Aus-
hubstoffen ordnungsgemäß und schadlos umzugehen:
• Einsatz einer mobilen Abfallbehandlung auf der Baustelle 

(i. d. R. nicht genehmigungspflichtig; erfolgt mit Baumaschinen, 
die für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt werden und dem 
Stand der Technik entsprechen).

• Betrieb einer eigenen ortsfesten Abfallbehandlungsanlage (ge -
nehmigungspflichtig nach BImSchG; Vorteil ortsfester Ver wer-
tungsanlagen gegenüber Deponien ist die Fähigkeit zur end-
gültigen Verwertung großer Mengen Abfall zu Produkten).

• Auftragsvergabe an einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb 
zur Entsorgung.

Alle Optionen haben Vor- und Nachteile. Die mobile Abfall be-
handlung auf der Baustelle setzt eine ausreichend große Menge 
voraus, um wirtschaftlich und baubetrieblich funktionieren zu 
können. Gleiches gilt für die Errichtung einer hauseigenen Ent-
sorgungsanlage. Die beste und einfachste Möglichkeit – denn  
die Beteiligten sind in der Regel keine Entsorgungs fachbetrie - 
be – besteht darin, einen dafür zugelassenen Dritten mit der Ent-
sorgung zu beauftragen und mit den zuständigen Umwelt be-
hörden den Entsorgungsweg abzustimmen. Erst dann sind 
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Design

Netzbetreiber und Leitungsbauunternehmer von abfallrechtli-
chen Lasten grundsätzlich befreit und das Unter nehmen bei Feh-
lern vor Strafe geschützt. Wer also sichergehen möchte, dass die 
Entsorgung ordnungsgemäß und schadlos geschieht, beauftragt 
einen nach §56 KrWG zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb. Vor 
den Kosten brauchen sich bauausführende Unternehmen in die-
sem Zusammenhang nicht zu scheuen. Die LAGA hat eine Liste 
mit Zuordnungswerten erarbeitet. Bei Abfällen bis LAGA-Zu ord-
nungswert 2 (Z2) entstehen Kosten von meist nur wenigen Euro 
pro Meter Bohrung beziehungsweise Graben. Der Schlüssel zum 
Erfolg ist also der enge Austausch mit den vor Ort zuständigen 
Be  hörden, will man sich nicht im Dickicht der mehr als 6.000 Ein-
zelregelungen verlieren. Erfahrungsgemäß unterstützen Behör-
den diese Bemühungen gerne – und oft ist ein sicheres Aushub-
handling dann gar kein Problem mehr. (rbv)

(Foto: rbv)
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DVGW, rbv und Bauindustrie gründen Initiative „Zukunft Leitungsbau“

Ziele gemeinsam definieren und umsetzen
Aktuell gehört es zu den wichtigsten Aufgaben im Leitungsbau, Gas- und Wassernetze sowohl nachhaltig als auch strategisch ausgewogen zu managen, um ihre Funktionsfähig-
keit generationsübergreifend sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es Zukunftsthemen wie Europäisierung, Digitalisierung und Fachkräftegewinnung genauso sicher für die 
Bedürfnisse der Branche zu adaptieren wie die komplexen Anforderungen im Umfeld von Energiewende und Klimawandel. In der Erkenntnis, dass nur ein gutes Zusammenspiel 

aller beteiligten Partner im Bausektor dazu beitragen wird, diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen, haben der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), 
Bonn, der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), Köln, sowie die Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, die Initiative 
„Zukunft Leitungsbau“ ins Leben gerufen. Erste Maßnahmen und gemeinsam erarbeitete Anregungen für ein Mehr an Partnerschaft und eine verbesserte Interaktion im Bausektor wur-
den in der Broschüre „Impulse für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit“ und auf der Website www.zukunft-leitungsbau.de zusammengestellt.

Leistungsfähige Infrastruk turen 
für die Versorgung mit Energie 
und Trinkwasser sind für eine 
hochentwickelte In  dustrie na-
tion wie Deutsch land unver-
zichtbar. Diese herausragende 
Bedeutung der Infra struktur – 
im Normalbetrieb und in der 
Krise – korrespondiert mit dem 
hohen Aufwand, der für den 
Erhalt und die Weiter ent wick-
lung der Netze erforderlich ist. 
Dabei ist das den Menschen 
hierzulande so selbstverständ-
liche Höchst maß an Ver sor-
gungs sicherheit nicht zuletzt 
das Ergebnis einer seit Jahr-
zehnten erfolgreich praktizier-
ten Zusammenarbeit zwischen 
den im DVGW organisierten 
Gas  netzbetreibern und Was-
ser versorgungsunter nehmen 
mit den im rbv zu  sammen ge-
schlossenen Lei tungsbau un-
ternehmen. Diese bewährte 
Kooperation wurde mit der 
Initiative „Zukunft Leitungsbau“ 
aktuell in Rich tung einer gleich-
wertigen Partnerschaft auf 
Augenhöhe neu definiert. „Die 
von rbv und DVGW gemein-
sam angestoßene Initiative 
‚Zukunft Leitungs bau‘ ist ein 
historischer Meilen stein unse-
rer Branche. In dieser Initiative 
haben wir im Schulter schluss 
mit dem DVGW hervorragend 
zusammengearbeitet und das 
gemeinsame Ziel im Sinne 
eines partnerschaftlichen Mit-
einanders erfolgreich umge-
setzt“, lobt rbv-Präsident Dipl.-
Ing. (FH) Fritz Eckard Lang das 
neue Zukunftsmodell. „Wir 
haben diesen Prozess zusam-
men in der Erkenntnis begon-
nen, dass wir nur gemein-
schaftlich die komplexen He -
raus forderungen der Branche 

meistern können, die sich aus 
den aktuellen Anforderungen 
an eine nachhaltige Versor-
gungssicherheit oder an einen 
klimaneutralen Umbau des 
Energiesystems ergeben“, so 
Lang weiter.

Schwachstellen benennen – 
Lösungen erarbeiten
Ganz konkret beinhaltet diese 
Zukunftsinitiative des Lei tungs-
baus, dass Auftraggeber und 
Auftragnehmer die für sie 
wich  tigsten Pain Points der 
Branche gemeinschaftlich auf-
schlüsseln, um Verbesserungs-
potenziale zu identifizieren und 
weiterführende Lösungs an-
sätze zu erarbeiten. „Auftrag-
geber und Auftragnehmer 
wünschen sich eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit, nicht zu -
letzt auch, um Prozesse zu opti-
mieren und somit knappe 
Kapa zitäten optimal wert-
schöpfend einsetzen zu kön-
nen“, so Dipl.-Ing. Andreas 
Burger, Vorsitzender der Bun-
desfachabteilung Lei tungsbau 
im HDB. „So könnten zum 
Beispiel innovative Partner-
schaftsmodelle, die darauf aus-
gelegt sind, Planung und Bau 
noch besser miteinander zu 
verzahnen, dazu beitragen, 
bauausführendes Know-how 
bereits in den Planungs prozess 
miteinzubringen, um Bau maß-
nahmen zu beschleunigen”, so 
ein Vorschlag Bur gers für eine 
Verbesserung der partner-
schaftlichen Zu  sam men arbeit. 
Solche und weitere Emp feh-
lungen werden in einem ge -
meinsamen Projekt kreis auf 
Grundlage der beiderseitig vor-
handenen Erfah rungen sowie 
unter Be  rück sichtigung gegen-

wärtiger und zukünftiger tech-
nischer, administrativer und 
ökonomischer Rah men bedin-
gungen erarbeitet. Übergeord-
netes Ziel des konstruktiven 
Projektansatzes ist es, die wert-
vollen infrastrukturellen Assets 
hierzulande auf qualitativ 
höchstem Niveau zu erhalten, 
auszubauen und strategisch zu 
managen, Qualität auf Basis 
bewährter Qualifi zierungs sys-
teme zu befördern und Büro-
kratie abzubauen. „Die Initiative 
‚Zukunft Lei tungsbau‘ analy-
siert die Pro zesse der Zusam-
menarbeit bei Leitungs bau-
vorhaben und wird der Branche 
Verbesse rungs  vor schläge un -
terbreiten“, so Prof. Dr. Gerald 
Linke, Vor stands vorsitzender 
des DVGW. „Dabei dienen uns 
die erarbeiteten Impulse als 
Hand lungs leitfaden. Die identi-
fizierten Maßnahmen sollen 
jeweils in die laufende Ver-
bändearbeit aufgenommen 
und institutionalisiert werden, 
sodass ein konti nuierlicher Um -
setzungs prozess in enger Ab -
stimmung erfolgt. Im nächsten 
Schritt wollen wir auf weitere 
mögliche Partner zugehen“, so 
Linke weiter.

Konstruktives Agenda-
Setting
Herzstück der Initiative sind 
aktuell sieben an technischen 
und qualitativen Anforde run-
gen sowie an ökonomischen 
Aspekten orientierte Im  pulse 
und erste Maßnahmen. Me -
thodisch wurden dabei von 
den Beteiligten jeweils auf 
Basis des Ist-Zustandes für aus-
gewählte Teilbereiche des 
Leitungsbaus Zielsetzungen 
formuliert, die einer Optimie-

rung der Ausgangssituation 
dienen. In der Folge wurden 
erste konkrete Handlungs-
maßnahmen definiert. Wäh-
rend man unter dem Ober-
begriff Technik die Eckpunkte 
„An  lagenwert erhalten“, „Vor-
han dene Infrastruktur schüt-
zen“ und „Regelwerk anwen-
den“ als vordringlich identifi-
zierte, wurden für einen quali-
tätsfokussierten Leitungsbau 
die Teilaspekte „Innovative 
Part  nerschaftsmodelle aufset-
zen“, „Image Versorger und Bau 
verbessern: ZUKUNFTSBILDER“ 
sowie „Bürokratie abbauen“ als 
zentrale Handlungsfelder um -
schrieben. Und da mit einer 
Beschleunigung behördlicher 
Genehmigungsprozesse Zeit- 
und Kosteneinsparungen ver-
bunden sind, wurde der Agen-
da unter dem Oberbegriff 
„Ord  nungsrahmen optimie-
ren“ ein für Auftraggeber wie 
Auf trag nehmer gleicherma-
ßen relevanter ökonomischer 
Aspekt hinzugefügt. Dabei 
sind essenzielle Elemente des 
Bauplans daraufhin ausgerich-
tet, Kom muni kation zu verbes-
sern und Trans parenz herzu-
stellen. Es geht darum – wo 
immer nötig –, Weiter bildungs-
formate anzubieten oder Ex -
zellenz zu adressieren und 
Best-Practice-Beispiele zu sam-
 meln. Weitere Ziel set zungen 
bestehen darin, das Regelwerk 
und bewährte Qualifizierungs-
systeme noch besser anzu-
wenden, administrative Pro-
zesse flächendeckend zu ver-
schlanken sowie das Image der 
Branche zu verbessern und 
ihre Leis tungs fähigkeit deutli-
cher in der Öffent lichkeit zu 
kommunizieren. Dabei folgt 

die Architektur der Zu  kunfts-
initiative für den Erhalt und 
Ausbau der Ver sorgungs in - 
fra struktur den deut lichen  
Prä missen „Zu  sam menarbeit 
zählt“ und „Qualität ist alterna-
tivlos“. „Wir haben hier einen 
Prozess begonnen, den wir 
nun gemeinsam kontinuierlich 
weiterführen werden“, so rbv-
Haupt geschäfts führer Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Dieter Hessel-
mann. „Dabei ist davon auszu-
gehen, dass sich die im Rah-
men der Initiative ‚Zukunft 
Lei   tungsbau‘ beschriebenen 

Initiative „Zukunft Leitungsbau“: Erste Maßnahmen für eine 
verbesserte Interaktion im Bausektor wurden in der Broschü-
re „Impulse für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit“ und 
auf der Website www.zukunft-leitungsbau.de zusammenge-
stellt. (Abbildung: Initiative „Zukunft Leitungsbau“)

„Die von rbv und DVGW gemeinsam angestoße-
ne Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ ist ein histo-
rischer Meilenstein unserer Branche“, so rbv-Prä-
sident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang. Hier habe 
man im Schulterschluss mit dem DVGW hervorra-
gend zusammengearbeitet und das gemeinsame 
Ziel im Sinne eines partnerschaftlichen Mitein-
anders erfolgreich umgesetzt. (Foto: rbv)

„Auftraggeber und Auftragnehmer wünschen 
sich eine konstruktive Zusammenarbeit, nicht zu-
letzt auch, um Prozesse zu optimieren und somit 
knappe Kapazitäten optimal wertschöpfend ein-
setzen zu können“, so Dipl.-Ing. Andreas Burger, 
Vorsitzender der Bundesfachabteilung Leitungs-
bau im HDB. (Foto: rbv)

„Die Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ analy-
siert die Prozesse der Zusammenarbeit bei Lei-
tungsbauvorhaben und wird der Branche Ver-
besserungsvorschläge unterbreiten“, so Prof. 
Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des 
DVGW. (Foto: DVGW)

„Wir haben mit der Initiative ‚Zukunft Leitungs-
bau‘ einen Prozess begonnen, den wir nun ge-
meinsam kontinuierlich weiterführen werden“, 
so rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Dieter Hesselmann. (Foto: rbv)

Hand lungs empfehlungen 
nicht alle kurzfristig umsetzen 
lassen; daher ist die An  stren-
gung aller Projekt beteil igten 
notwendig, um Hand in Hand 
und auf Augen höhe auf die 
angestrebten Ziele hinzuarbei-
ten, damit wir auch in Zukunft 
eine leistungsfähige leitungs-
gebundene Infra struktur für 
einen erfolgreichen Wirt-
schafts standort Deutschland 
besitzen”, so Hesselmanns 
Wunsch und Anliegen für den 
Fortgang der Initiative „Zukunft 
Lei tungs bau“. (rbv)
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Einheitliche Fortbildung beim Breitbandausbau

Fachkräftepotenzial optimal ausschöpfen 
Mit der Gründung der Initiative „Gremienverbund Breitband“ wollen rbv,  
VDE DKE und ZVEH das Schulungsangebot im Bereich Breitband vereinheit - 
lichen und die Qualifizierung dringend benötigter Fachkräfte vorantreiben. Ge -

meinsam erar beitete, bundesweit einheitliche Standards sollen für mehr Transparenz im 
Bildungs bereich sorgen und dem Gigabitausbau in Deutschland neue Impulse geben. 

Seit Jahren verläuft der Breit-
bandausbau schleppend. Ak -
tuell liegt die Glasfaser aus-
bauquote hierzulande bei 3,6 
Prozent. Dabei wächst die 
Nach frage nach leistungsfähi-
gen Datennetzen kontinuier-
lich. Grund hierfür sind nicht 
zuletzt eine zunehmende Ver-
netzung unserer Alltagswelt 
im Internet of Things (IoT) so -
wie gestiegene Augmented-
Reality- und Virtual-Reality-An-
wendungen. Diese fort schrei-
tende Digitalisierung hier zu-
lande ist verbunden mit einer 
Zunahme der täglich produ-
zierten Datenmengen. Dass 
der Ausbau einer nachhaltigen 
und wettbewerbsfähigen digi-

talen Infrastruktur so schlecht 
vorankommt, hat viele Ursa-
chen. Eine davon ist der wach-
sende Fachkräftebedarf. Hier 
wollen der Rohrleitungs bau-
verband e. V. (rbv), VDE Ver-
band der Elektrotechnik Elek-
tro nik Informationstechnik e. V. 
(Informationstechnische Ge -
sell  schaft im VDE – VDE ITG), 
die DKE Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik In -
for mationstechnik in DIN und 
VDE sowie der Zentralverband 
der Deutschen Elektro- und In -
formationstechnischen Hand   -
werke (ZVEH) nun präzise ge -
gensteuern. Dabei besteht die 
übergeordnete Zielset zung 
der beteiligten Akteure, die mit 

ihren Berufsbildern die Grund-
lage für einen Einsatz im Be -
reich Glasfaser- und Breit band-
technik legen, in der Schaf  fung 
einheitlicher Wei ter bildungs-
standards. Bislang war das An -
gebot hier durch eine Vielzahl 
von Bildungs anbietern und 
Schulungs trä gern gekenn-
zeichnet, die alle nach unter-
schiedlichen Krite rien und in 
unterschiedlichen Schwer-
punk ten schulten. Ein Hemm-
nis, sowohl für zukünftige 
Fachkräfte, die sich nachhaltig 
für den Wachstumsmarkt qua-
lifizieren möchten, als auch für 
potenzielle Arbeitgeber auf 
der Suche nach gut ausgebil-
deten Mitarbeitern. 

Gaben am 01.10.2020 in Köln den Startschuss für den Gremienverbund Breitband (v. l. n. r.): M.Sc. Wirtsch.- 
Ing. Daniel Erdmann, Referent Technik und Wirtschaft beim ZVEH; Dipl.-Wirtsch. Ing. Dieter Hessel mann, 
Hauptgeschäftsführer rbv e. V.; RA Ingolf Jakobi, Hauptgeschäftsführer des ZVEH; Dipl.-Ing. Thomas 
Sentko, Normungsmanager, Referent Breitband, VDE/DKE; Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer rbv 
GmbH (Bildungs- und Servicedienstleister rbv). (Bild: rbv)

Weitere Marktteilnehmer 
einbinden 
Um Transparenz sowie eine 
gleichbleibende Schulungs-
qualität zu gewährleisten, ha -
ben rbv, VDE DKE und ZVEH 
Anfang 2020 die Gründung 
des „Gremienverbunds Breit-
band“ vorbereitet. Die offi -
zielle Gründung der Initiative 
erfolgte coronabedingt erst 
am 1. Ok  tober in Köln. In den 
neuen Gremienverbund brin-
gen rbv und ZVEH vorrangig 
ihr fachbezogenes Know-how 
ein, während der VDE sein 
technologisches Wissen zur 
Ver fü gung stellt. Mit der Ein-
bindung der VDE-Tochter DKE 
soll zu  dem deren Kompetenz 
in den Bereichen Normung 
und Stan dardisierung genutzt 
werden. Bei den drei Mit glie-
dern soll es allerdings nicht 
bleiben: rbv, VDE DKE und 
ZVEH laden alle im Glasfaser- 
und Breit band bereich tätigen 
Akteure und Marktteilnehmer 
ein, in dem Gremienverbund 
mitzuarbeiten und das Thema 
Quali fi zierung so auf breitere 
Füße zu stellen. 

Leitlinie als erstes Ergebnis 
Wie fruchtbar die Arbeit im 
Gremienverbund bereits ist, 
zeigt die VDE-Leitlinie „Qualifi-
zierungsmuster Breitband – 
Überblick und Weiterbildungs-
Leitlinie für das Basismodul 
Glas fasertechnik“ (0800-200). 
Diese wurde in dem Ge  mein-
schaftsarbeitskreis (DKE/GAK 
412.0.4) und in enger Zu  sam-
menarbeit mit Bil dungs trä-
gern, Verbänden und Trai nern 

Erster Virtual Pipeline Summit

Neues Online-Format für die Pipelineindustrie

Am ersten VPS zum Thema „Digitale Transformation in der Pipelineindustrie“ am 30. Juni 2020 nahmen 
mehr als 600 Teilnehmer aus 69 verschiedenen Ländern online teil. (Foto: GSTT/EITEP)

Am 30. Juni 2020 nahmen 
mehr als 600 Teilnehmer aus 
69 verschiedenen Ländern 
online an der ersten VPS-Ver-
anstaltung zum Thema „Digi-
tale Transformation in der 
Pipe   lineindustrie“ teil, die ei -
nen umfassenden Überblick 
über aktuelle Probleme einer 
durch Digitalisierung und Pan-
demie geprägten Zeit bot und 
Lösungsansätze aufzeigte.

Auf Digitalisierung einstellen
Inmitten der globalen Pan de-
mie stehen gerade Pipeline-
betreiber vor der besonderen 
Herausforderung, ihre Ver fah-
ren und Prozesse an eine zu -
nehmend voranschreitende 
Di  gitalisierung anzupassen, 
um ihrer hohen Verantwor-
tung bezüglich einer zuverläs-
si gen Versorgungs- und Da   ten -
si cher    heit nachzukom  men. 

Der Schutz vor Cyberattacken 
gewinnt genauso an Relevanz 
wie die gestiegenen Anfor-
derungen des pandemiebe-
dingten Krisenmanagements, 
welches neben dem Alltags-
geschäft erhebliche Personal-
kapazitäten bindet. Und nicht 
zuletzt müssen Pipeline betrei-
ber sich aktuell konstruktiv mit 
den vielfältigen Möglichkeiten 
der Prozessautomatisierung, 
des maschinellen Lernens und 
des Einsatzes künstlicher In -
telli genz auseinandersetzen.

Diese Aspekte wurden wäh-
rend der dreistündigen Ver-
anstaltung in mehreren Live-
Präsentationen sowie in einer 
Live-Podiumsdiskussion be -
handelt. Auch nach der Auf-
taktveranstaltung besteht für 
Teilnehmer und Referenten die 
Möglichkeit, Kontakt aufzu-

nehmen und weiterführende 
As  pek te zu thematisieren. Zu -
dem bleiben alle Live-Inhalte 
als Video-Aufzeichnungen für 
die Teilnehmer, die sich auf-
grund der vielen verschiede-
nen Zeitzonen nicht an der 
Live-Videoübertragung betei-
ligen konnten, online.
 
Das EITEP Institute arbeitet 
nach dem  2. Virtual Pipeline 
Summit, welches im Sep-
tember durchgeführt wurde, 
nun an der Vorbereitung der 
bevorstehenden 16. Pipeline 
Technology Conference & 
Exhibition, die wie gewohnt 
vom 15. bis 18. März 2021 in 
Berlin stattfinden wird. (GSTT/
EITEP)

Für weitere Informationen: 
www.pipeline-virtual.com

aus der Telekom muni kations-
industrie und dem Be  reich 
Glas   faserausbau erarbeitet.  
Mit der Leitlinie, die konkrete 
An  forderungen an Refe renten 
und Bildungsstätten sowie 
eine theoretische und prakti-
sche Testordnung beinhaltet, 
ist es somit erstmals ge  lungen, 
einen einheitlichen Qualitäts-
rahmen für Weiter bil dungs-
angebote festzuschreiben.  
Ziel ist, die Leitlinie im vierten 
Quartal 2020 zu veröffent-
lichen. „Die Chance, den ersten 
echten Standard für die Wei-
terbildung im Glasfaser ausbau 
zu setzen, haben wir genutzt 
– nun gilt es durchzustarten 
und die darauf aufbauenden 

Qualifikationen in Leit linien zu 
fassen,“ fordert Thomas Sent-
ko, Normungs manager bei 
VDE DKE. 

Nächster Schritt: Gründung 
eines Beirats
Da im Gemeinschafts arbeits-
kreis (DKE/GAK 412.0.4) bereits 
alle relevanten Interessen-
gruppen vertreten sind, soll 
dieser in einen Beirat überführt 
werden, um alle Kräfte in 
Sachen Fachkräfterekrutierung 
noch besser zu bündeln. Der 
Beirat soll seine Arbeit nach 
der konstituierenden Sitzung, 
die am 5. November in Frank-
furt am Main stattfinden wird, 
aufnehmen. 

„Indem wir das Thema Fach kräftequalifizierung anpacken, 
schaffen wir eine Grun d lage, damit künftig mehr Menschen 
das notwendige Know-how haben, um den Glasfaser- und 
Breit band aus bau zu unterstützen“, so Da  niel Erdmann, Re -
ferent Tech nik und Wirt schaft beim ZVEH. „Wenn sich 
hier alle Akteure ge  mein sam einbringen, können wir die 
nicht nur in puncto Digitalisierung drin gend benötigte Infra-
struk tur erfolgreich ausbauen.“

„Für einen qualitätsorientierten und zügigen Breit band aus-
bau hierzulande ist die neue Leitlinie ein wichtiger Entwick-
lungs schritt, der da  zu beitragen wird, der Bran che verstärkt 
hochqualifizierte personelle Kapa zi täten zuzuführen“, äußert 
sich Dipl.-Ing. Mario Jahn, Ge  schäftsführer der rbv 
GmbH, zufrieden über die neue Offensive: „Die hier auf den 
Weg ge  brachte Ver ein heit lichung der Qua  lifi zie rungs muster 
von Gar misch bis nach Flensburg ist für alle im Leitungsbau 
tätigen Un  ter nehmen ein qualifikatorischer Zugewinn, um 
das Wis    sen über die Instal lation von Glas fasernet zen zu opti-
mieren.“

Basierend auf den Erfahrungen der ersten online durchgeführten Pipeline  
Tech nology Conference (ptc) im März 2020 hat das für die Organisation der Ver-
an staltung zuständige EITEP Institute, GSTT-Mitglied und Kooperationspartner, 

mit den Virtual Pipeline Summits (VPS) eine neue Veranstaltungsreihe entwickelt. Ziel des 
neuen Formats ist es, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiterführende digitale 
Möglichkeiten des Wissenstransfers und Netzwerkens für die Pipeline-Industrie zu ge -
nerieren.



08 | Sep | Okt 2020

Die Förderung für die Finan-
zierung von digitalen Tech-
nologien und digitaler Quali-
fizierung der Mitarbeiter er -
folgt durch einen Zuschuss, 
welcher bis zu 50 Prozent der 
Investitionskosten erstattet 
und der nicht zurückgezahlt 
werden muss. Die maximale 
Fördersumme für ein Unter-
nehmen beträgt 50.000 Euro. 

Gefördert werden kleine sowie 
mittlere Unternehmen ein-
schließlich des Handwerks und 
der freien Berufe bei der An -
schaffung von Hard- und Soft-
ware zur digitalen Trans for-
mation im Unternehmen (Mo -
dul 1) oder bei der Be  ra tung, 
Schulung und Imple men  tie-
rung zu den Digitali sie rungs-
maßnahmen (Modul 2). 

Förderfähig sind Unterneh-
men, die eine Niederlassung 
beziehungsweise Betriebs-
stätte in Deutschland haben, in 
welcher die Investi tion erfolgt, 
und deren Mitar beiterzahl  
zwischen drei und 499 Arbeit-
neh mer beträgt. Das Förder-
pro gramm durch rückzahlfreie 
Zu   schüsse ist am 7. September 
gestartet. (BMWi)

„Digital Jetzt – Investitions för-
derung für KMU“

Nähere Informationen auf der 
Website des BMWi:

https://bit.ly/3hKThFX

Förderprogramm „Digital Jetzt“

Mittelstand soll digitaler werden
Entsprechend der Bedeutung der Digitalisierung in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Förderprogramm „Digital Jetzt“ ins Leben gerufen. Die 
Zuschüsse aus diesem Programm sollen insbesondere die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unterneh-

men in Deutschland voranbringen und deren Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

(Foto: ©xijian | istockphoto.com )

Leitungsbau bezieht Stellung zu unangemessener Darstellung

Glasfaserausbau – die Leitungstiefbaubranche 
soll es richten

Um den Breitbandausbau in Deutschland schwirren Zahlen in galaktischen 
Größen. Bis zum Jahr 2025 sollen viele Tausend Kilometer Leitungen für das ge -
plante Gigabit-Netz gelegt und bundesdeutsche Haushalte mit stetig wachsen-

den Datenübertragungsraten versorgt werden. Ebenfalls beeindruckend sind die elf Milliar-
den Euro Fördergelder, die die Bundesregierung hierfür in der Schublade hat, oder die  
6,5 Milliarden Euro, die bereits genehmigt wurden. Zukünftig darf der Bund sogar den Aus-
bau mit Steuergeldern fördern. Gelder in schwindelerregenden Höhen sind für Gigabit-An-
schlüsse vorhanden, die jedem Bürger zugängig gemacht werden sollen. Allerdings baut 
Geld allein keine Leitungen und der Ausbau kommt nicht wie gewünscht voran. In der 
öffentlichen Diskussion werden oft fehlende Tiefbaukapazitäten in Deutschland als Ursache 
für den schleppenden Ausbau genannt. Was ist da dran?

„Die Leitungstiefbaubranche 
hat gut gefüllte Auftragsbü-
cher. Das kann keiner leugnen. 
In dieser Branche wird die Ener-
gie wende gestemmt, Gas-, 
Wasser- und Abwasser leitun-
gen erneuert und auch der 
Breitbandausbau vorange-
bracht“, so BAUINDUSTRIE-
Präsident Peter Hübner. „In der 

Leitungstiefbaubranche ist 
eine Auslastung von wenigen 
Wochen üblich. Mit einer so 
geringen Planungssicherheit 
werden kaum Unternehmen 
zu finden sein, die weiterhin 
und verstärkt in Geräte und 
Personal investieren wollen, 
wenn sie nicht sicher sein kön-
nen, dass sie diese auch dauer-

haft halten können. Kein ver-
antwortungsvoller Unter neh-
mer stellt Mitarbeiter ein mit 
dem Wissen, diese nicht lang-
fristig zu beschäftigen. Des   -
we gen liegt es in der unterneh-
merischen Verantwortung, in 
einer konjunkturell guten Lage 
Preise aufzurufen, mit denen 
die Unternehmen auskömm-

lich arbeiten können, um einen 
modernen Gerätepark und 
ausgebildetes Personal über 
Jahre vorzuhalten“, so Hübner 
weiter.

Rahmenbedingungen 
optimieren
Zurückgenommene Investi-
tions  zusagen, fehlende oder 
mangelhafte Planungen stel-
len Hindernisse für die Unter -
nehmen der Leitungs tief bau-
branche dar. Aus füh rende Un -
ter nehmen sollten bereits in 
der Planungsphase eingebun-
den sein. Komplette Leis tungs-
verzeichnisse und Pläne müs-
sen für eine optimale Kalku la-
tion und Ausführung den Un -
ter nehmen an die Hand ge        -
geben werden. Das bedingt 
einen offenen und respektvol-
len Umgang mit Auftrag ge-
bern, Planungsbüros, aber 
auch Straßenbaulastträgern. 
Erst das konsequente Zusam-
men spiel aller Beteiligten er -
möglicht einen Schub beim 
Breit band ausbau. 

Fakten differenziert 
betrachten
„Der immer wieder in der 
öffent lichen Diskussion ange-
führte Vergleich zu unseren 
europäischen Nachbarländern, 
dass der Prozentsatz der an 
Glasfaser angeschlossenen 
Haushalte dort viel höher liegt, 
muss weitaus differenzierter 

geführt werden. Man ver-
gleicht hier Äpfel mit Birnen. In 
Spanien und Italien hängen 
Lichtwellenleiter-Leitungen an 
Häuserwänden oder über-
spannen Straßen. In Deutsch-
land hingegen zählen Kabel 
zur unterirdischen Infrastruktur, 
verschwinden also in der Erde. 
Und das bedeutet in der Aus-
füh  rung erheblich mehr Auf-
wand und in der Konse quenz 
mehr Zeit. Diese Art der Ver-
legung hat eine höhere Quali-
tät und ist weitaus nachhalti-
ger“, sagt der Präsident des 
Rohr      leitungs bauverbandes e. V. 
(rbv) Fritz Eckard Lang.

Darüber hinaus ist in Deutsch-
land der Kabel lei  tungs tiefbau 
genormt. An diese Normen 
müssen sich nicht nur die aus-
führenden Unternehmen hal-
ten, sondern auch die aus-
schreibenden In  genieurbüros, 
die Versorger als Auftraggeber 
und die Kom munen, Städte 
und Gemein den.

Reformen erforderlich
Ende Juli wurde die im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsminis-
teriums erstellte Studie „Die 
Modernisierung der Infra struk-
tur braucht Reformen“ vorge-
stellt. Die wichtigste Re  form 
aus Sicht der Berater ist die 
Gründung einer von den 
Kommunen ausgegliederten 
Investitionsfördergesellschaft, 

die Infrastrukturprojekte über 
mehrere Jahre steuert. Bund, 
Länder und Kommunen soll-
ten Investitionsprojekte nicht 
mehr Jahr für Jahr neu in ihren 
Haushalten festlegen, sondern 
an diese Investitions förderge-
sellschaft ausgliedern. Damit 
könnten langjährige Investi-
tions linien generiert werden, 
um der Baubranche zu signali-
sieren, dass sich der Aufbau 
von Personal und Maschinen 
lohnt.

„Aus Sicht der Bauwirtschaft 
begrüßen wir diesen Ansatz 
sehr. Tiefbaukapazitäten sind 
vorhanden, wenn der Ausbau 
über einen längeren Zeitraum 
stattfinden kann. Dann können 
sich die Unternehmen darauf 
einstellen und planen. Denn 
die Qualität, mit der ein Kabel 
in die Erde kommt, bestimmt 
die Nachhaltigkeit, die Zu -
friedenheit der Bürger, die Be -
schaffenheit unserer Stra ßen“, 
so der Präsident der Güte ge-
meinschaft Leitungs tiefbau 
e. V. (GLT) Willi Thomsen. „Bei 
der Qualität der Leitungs le-
gungen müssen Kommunen 
begreifen, dass es hier um die 
Qualität ihrer Versorgung und 
Straßen geht, um das Eigentum 
der Bevölkerung, das geschützt 
werden muss“, ergänzt Thom-
sen abschließend. (Bau indus-
trie/rbv/GLT)

(F
ot

o:
 w

w
w

.g
la

sf
as

er
au

sb
au

.o
rg

)

Vernetzen Sie sich mit uns 
auf LinkedIn!
Seit April dieses Jahres informieren wir unsere Mit - 
glie der und Branchenpartner stets zeitnah und detail-
liert über alle wichtigen Tätigkeiten des rbv sowie über 
Beachtenswertes aus der Tief- und Leitungsbau-
branche.

Werden Sie Teil unseres Netzwerks und folgen Sie uns 
auf www.linkedin.com
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BAUINDUSTRIE sichert Finanzierung der überbetrieblichen Ausbildung

Geologiedatengesetz löst Lagerstättengesetz von 1934 ab 

Erste InfraSPREE 
am 29. und 30. September 2021

Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA

Wichtiger Baustein zur Qualitäts-
sicherung am Bau

Bagatellschwellen von der Anwen-
dung ausgenommen

Neuer Termin 
für Netzwerk-
treffpunkt

Straßenbaustellen im Grenzbereich 
zum Straßenverkehr

Die drei Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft haben sich am 24. August 2020 auf die Anpassung des Tarifver-
trags über die Berufsbildung im Baugewerbe (BBTV) verständigt. Im Kern wurden die Erstattungssätze der 
Sozialkassen der Bauwirtschaft für die überbetriebliche Ausbildung befristet angehoben. Dies ist aufgrund der 

pandemiebedingt erhöhten Kosten bei der Durchführung der überbetrieblichen Ausbildung notwendig geworden.

Am 30. Juni 2020 ist das Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche -
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten  
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz – GeolDG) in Kraft getreten. Länder können Unter-

suchungen bis zu einer Bagatellschwelle von zehn Metern Tiefe vom Anwendungsbereich ausnehmen.

Der erste InfraSPREE-Kongress ist neu termi-
niert und findet am 29. und 30. September 
2021 im KOSMOS Berlin statt. Der Kongress  

ist die regionale Plattform für Fachkräfte in Wasser-
wirtschaft und technischer Infrastruktur. An den beiden 
Veran staltungstagen stehen Themen im Vordergrund, 
die für die Branche, Fachkräfte und die Region Berlin und 
Branden burg von besonderem Interesse sind.

Mit der vorliegenden Fassung der „Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der 
Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Ausgabe 2020“ (kurz: Handlungshilfe)  
hat der Betreuerkreis, bestehend aus Vertretern von Straßenbau- und Verkehrsverwaltungen sowie des Arbeits-

schutzes und der Bauwirtschaft, die inhaltlichen Arbeiten an der Handlungshilfe einvernehmlich abgeschlossen. Ziel der 
Handlungshilfe ist es, die Regelungen der ASR A5.2 im Zusammenwirken mit den „Richtlinien für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA) zu erläutern und für Grenzfälle Lösungsvorschläge aufzuzeigen, um ein höchstmögliches 
Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

„Als Arbeitgeber der Bau wirt-
schaft liegt es gerade jetzt 
auch in unserer Ver antwor-
tung, jungen Men schen einen 
guten Einstieg in den Arbeits-
markt zu ermöglichen. Ohne 
die überbetriebliche Ausbil-
dung ist dies in der Form nicht 
möglich. Die Anpassung des 
BBTV ist daher richtig und 
wichtig, denn eine Generation 

Corona können wir uns weder 
als Bau branche noch gesamt-
gesellschaftlich leisten“, kom-
mentiert Jutta Beeke, Vize-
präsi den tin Sozial politik des 
Haupt verbands der Deutschen 
Bau industrie, die Anpassung 
des BBTV.

„Als Bauindustrie haben wir 
einstimmig der befristeten 

Erhöhung der Erstattungs sätze 
für die überbetriebliche Aus-
bildung zugestimmt. Dies ist 
ein klares Signal, dass die Be -
triebe der Bauindustrie hinter 
der dualen Berufs aus bildung 
und der überbetrieblichen 
Ausbildung stehen. Für junge 
Menschen bieten unsere Be -
triebe trotz Corona-Pan demie 
attraktive Vergü tungen, her-

vorragende Qua li  fizie rungs-
möglichkeiten und Be  schäfti-
gungsaussichten sowie span-
nende und ab  wechs lungs-
reiche Tätig kei ten,“ so Dieter 
Babiel, Haupt ge schäfts führer 
des Haupt verbands der Deut-
schen Bauindustrie. (HDB)

Die politische Diskussion über 
das Gesetz wurde maßgeblich 
von der Frage der Suche nach 
einem Endlager für hochradio-
aktive Abfälle bestimmt. Aller-
dings betrifft das Gesetz auch 
die Frage der Aufsuchung und 
Gewinnung von Boden schät-
zen, das heißt auch Ressour-
cen, die die Bauindustrie nutzt, 
und be trifft darüber hinaus 

auch insbesondere die dem 
Bau vorgelagerten Planungen 
großer Infrastrukturprojekte.

Das GeolDG regelt die staatli-
che geologische Landes auf-
nahme, die Übermittlung, die 
dauerhafte Sicherung und die 
öffentliche Bereitstellung geo-
logischer Daten sowie die Zur-
verfügungstellung geologi-

scher Daten zur Erfüllung öf -
fent licher Aufgaben. Es enthält 
Anzeigepflichten geologischer 
Untersuchung und Über mitt-
lungspflichten geologischer 
Daten.

Adressaten des Gesetzes sind 
vor allem diejenigen, die „sel-
bst oder als Beauftragte eine 
geologische Unter su chung“  

(§ 14 S. 1 Nr. 1 GeolDG) vorneh-
men, zum Beispiel In  ge nieur-
büros beziehungsweise „der 
Auf traggeber einer geo lo gi-
schen Untersuchung“ (§ 14 S. 1 
Nr. 2), das heißt der jeweilige 
Bauherr. Auf grund des weiten 
Anwen dungs be reichs können 
auch bauausführende Unter-
neh men be  troffen sein. (HDB)

Die InfraSPREE ist Netzwerk-
treffpunkt und Dialog platt-
form für Fachkräfte und 
Projekt ver ant wortliche aus 
Industrie, Wissenschaft und 
Forschung. Mit 60 Ausstel-
lern, Vorträgen in drei Vor-
trags arenen, 30 Exkur sionen 
und einem Netzwerk abend 
bietet sich jedem Teil nehmer 
eine kompakte und umfang-
reiche Informations platt-
form, um sich über aktuelle 
Herausforderungen, zentrale 
Entwicklungen, Innova tio-
nen und Lösungen der Was-
ser  wirtschaft und techni-
schen Infrastruktur zu infor-
mieren und Ansprechpartner 
zu finden. Die Veranstaltung 
wird von verschiedenen In -
sti   tu tionen und Verbänden 
getragen, wie den Berliner 
Wasser betrieben, DVGW, 
DWA, rbv, RSV, GSTT, infrest, 
Netzgesell schaft Berlin-
Brandenburg, TU Berlin und 
der Branden burgi schen 
Wasser akademie.

Verknüpfung von Theorie 
und Praxis
Das Alleinstellungsmerkmal 
des neuen Formats liegt in 
der Verknüpfung von Theorie 
und Praxis. Unter dem Motto 
„Entdecken – Erleben – Erfah-
ren“ werden den Besuchern 
hochwertige Fachvorträge 
geboten, die von Praxisex-
kursionen flankiert und von 
einer begleitenden Fachaus-
stellung unterstützt werden. 
Es werden zu innovativen 
The men an zahlreichen Or -
ten in der Stadt Pop-up-
Events veranstaltet, die zu 
Netzwerken und Austausch 
einladen, und aktuelles 
Wissen praktisch vermitteln.  
(Aquanet)

Weitere Informationen unter:
https://www.infraspree- 
kongress.de

Folgende Verbände gestalten die Veranstaltung mit:

Aktuell bedarf die Hand lungs-
hilfe noch der Freigabe des 
Länderausschusses für Arbeits-
schutz und Sicher heitstechnik 
(LASI) als dem für Fragen des 
Arbeitsschutzes zuständigen 
Fachgremium der ASMK. Die 
im Rahmen der Anhörung der 
Straßenbau- und Straßenver-
kehrsbehörden sowie Arbeits-
schutzbehörden (Länderan hö-
rung) eingegangenen Stel-
lung  nahmen wurden darin 
wei  testgehend be  rücksichtigt.

Die Handlungshilfe nimmt Be -

zug auf die im Dezember 2018 
vom BMAS im gemeinsamen 
Ministerialblatt (GMBl 2018, 
S. 1160) bekanntgegebene Ar -
beitsstättenregel (ASR) A5.2. 
Ziel der Handlungshilfe ist es, 
die Regelungen der ASR A5.2 
im Zusammenwirken mit den 
„Richtlinien für die Siche rung 
von Arbeitsstellen an Straßen“ 
(RSA) nicht nur zu erläutern, 
sondern für mögliche kritische 
Grenzfälle allen Beteiligten 
Lösungsvorschläge unter An -
wendung der ASR A5.2 Kapitel 
4.3 Absätze (3) und (4) aufzu-

zeigen, mit denen die größt-
mögliche Sicherheit für die Be -
schäftigten auf Straßen bau-
stellen und für die Ver kehrs-
teilnehmer gleichermaßen ge -
währleistet werden kann.

Schon in der Planungsphase 
anwenden
Im Interesse eines bundesweit 
einheitlichen Vorgehens soll 
die Handlungshilfe bereits in 
der Planungsphase beim Zu -
sammenwirken von Straßen-
bau-, Verkehrsverwaltungen 
und Arbeitsschutz sowie in der 

Ausführungsphase als auch 
Baudurchführung als Arbeits-
hilfe genutzt werden, insbe-
sondere auch hinsichtlich der 
Zusammenarbeit mit den Auf-
tragnehmern (Arbeitgeber/
Bauwirtschaft). Betreffend der 
Entwicklung und Erprobung 
von technischen Innovationen 
im Rahmen abgestimmter 
Pilotversuche in der Praxis sei 
an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, stets eine Beteiligung 
des Arbeitsschutzes sicherzu-
stellen. (BASt)
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Gemeinsam 
Perspektiven schaffen
Gezielte Vorbereitung auf die Ausbildung

Berufsstart Bau

Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe: SchlichterspruchBauindustrie zur Verabschiedung der Mantelverordnung

Bauwirtschaft setzt Projekt „Berufsstart Bau“ fort

Tragfähige Kompromisse 
erarbeitet

Deponieknappheit und 
höhere Baukosten drohen

Fitnesstraining für den Arbeitsmarkt

Die Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten des Bau haupt-
gewerbes sind Anfang September nach über 15-stündigen Verhandlungen mit 
einem mehrheitlichen Schlichterspruch beendet worden. „Wir sind froh, dass wir 

für die diesjährige Tarifrunde einen tragfähigen Kompromiss zwischen den Arbeit gebern 
und der Gewerkschaft gefunden haben und dass uns ein Arbeitskampf erspart bleibt. Einen 
wesentlichen Anteil daran hat auch unser Schlichter, Prof. Dr. Rainer Schle gel, der Präsident 
des Bundessozialgerichts, gehabt. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, erklärte 
Uwe Nostitz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Vize präsident des Zentralverbandes 
Deutsches Baugewerbe (ZDB).

Aufgrund der massiven Betroffenheit der Bauwirtschaft bei den in Deutschland 
anfallenden mineralischen Abfällen wäre es notwendig gewesen, die Mantel-
verordnung primär auf praxistaugliche und gut vollziehbare Regelungen für 

die Entsorgung von mineralischen Bauabfällen auszurichten. Dieses Ziel werde nach 
Ein schätzung des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) mit der Mantel-
verordnung nicht erreicht. „Die Bauwirtschaft hat ein sehr starkes Interesse an rechtssi-
cheren und bundeseinheitlichen Regelungen für die ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung mineralischer Bauabfälle und Böden“, erklärt Peter Hübner, Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, anlässlich der Fortsetzung der Beratungen 
zur Mantelverordnung ab 3. September im Bundesrat. Deswegen habe man das Ziel der 
Mantelverordnung immer unterstützt und stehe auch weiter dazu.

Die deutsche Bauwirtschaft hat sich dazu entschlossen, das Projekt „Berufs-
start Bau“ fortzusetzen. Die Initiative zielt darauf ab, jungen Menschen ihren 
Weg in das Berufsleben zu ebnen und sie optimal frühzeitig auf eine Ausbildung 

zum Rohrleitungsbauer oder Kanalbauer vorzubereiten beziehungsweise sie früh zeitig 
an eine Ausbildung in einem der anderen insgesamt 18 gewerblichen Bauberufe heran-
zuführen.

Details zum Schlichter-
spruch
Demnach erhalten die Be -
schäf  tigten eine „Corona-Prä-
mie“ in Höhe von 500 Euro als 
Einmalzahlung für 2020, die 
Auszubildenden in Höhe von 
250 Euro. Diese ist steuer- und 
sozialabgabenfrei, sodass sie 
vollständig den Beschäf tigten 
zugutekommt. Darüber hinaus 
erhöhen sich zum 1. Januar 
2021 die Entgelte der Beschäf-
tigten um 2,1 Prozent im Tarif-
gebiet West und 2,2 Prozent im 
Tarifgebiet Ost. Zusätzlich er -
halten die Arbeit neh mer innen 
und Arbeit neh mer ab dem  
1. Oktober 2020 einen Zuschlag 
in Höhe von 0,5 Pro zent des 
Tariflohns zur pauschalen Ent-
schädigung von Wege zeiten 
und -strecken. Damit konnte 
die For derung der Gewerk-
schaft abgewehrt werden, die 

eine wesentlich bürokratische-
re und höhere We  gezeiten ver-
gütung jeweils kon kret nach 
Entfernung und Fahrt dauer 
be  inhaltet hatte. 
 
Ferner wird die monatliche 
Vergütung der Auszu bilden-
den nach Lehrjahren gestaffelt 
angehoben (1. Lehrjahr 40 Eu -
ro, 2. Lehrjahr 30 Euro, 3. Lehr-
jahr 20 Euro (ab dem 1. Januar 
2021)). Die Laufzeit beträgt 14 
Monate ab dem 1. Mai 2020  
bis zum 30. Juni 2021.

Zudem wurde vereinbart, so -
genannte „Gipfel gespräche“ 
unter Moderation des Schlich-
ters durchzuführen, in denen 
unter anderem die Regelung 
zur Wege zeiten vergütung so -
wie eine zukunftsfähige Re -
gelung der Mindestlöhne The-
ma sein werden.

Jutta Beeke, Vizepräsidentin 
So  zialpolitik des Hauptver ban-
des der Deutschen Bauin dus-
trie (HDB), fügte hinzu: „Es 
wa ren schwierige Verhand-
lungen, doch am Ende gab es 
zu den einzelnen Punkten gute 
Kom promisse. Ich denke, wir 
haben faire Lö  sungen und ein 
gutes Kon zept für die Be  ar-
beitung noch offener The men 
gefunden.“ 

Der Schlichterspruch wurde 
von allen Tarifvertragsparteien 
akzeptiert. (HDB/ZDB)

Bedürfnisse der Bau indus-
trie stärker fokussieren
Über 80 Prozent der jährlich  
in Deutschland anfallenden 
rund 275 Millionen Tonnen 
mineralischer Abfälle sind 
Bauabfälle. Die restlichen 
knapp 20 Prozent stammen 
aus industriellen Produk tions- 
oder Ver brennungs rück stän-
den der Eisen- und Metall-
industrie so  wie aus Kraft-
werken. Auf grund dieser mas-
siven Be  troffen heit der Bau-
wirtschaft wäre es notwendig 
gewesen, die Mantel ver ord-
nung primär auf praxistaugli-
che und gut umsetzbare 
Regelungen für die Ent sor-
gung von mineralischen Bau-
ab fällen auszurichten. „Dies 
wird mit der Mantel verord-
nung allerdings nicht erreicht 

werden“, so Hübner. Er kriti-
sierte, dass der Fokus der 
Beratungen weniger auf der 
Frage der Ver wertung von 
Bodenaushub oder minerali-
schen Bauab fällen als Recyc-
ling-Bau stoffen liege, son-
dern primär über Entsor-
gungswege beispielsweise 
für Stahl werks schlacken, 
Kupfer hütten ma te rial und 
Aschen aus Kohle kraft werken 
gestritten werde.
 
„Trotz 15-jähriger Vorarbeit 
wird mit dieser Verordnung 
kein für die Planung und Ab -
wicklung von Bauvorhaben 
konsistenter, ökologisch ver-
antwortlicher und zugleich 
wir tschaf tlich tragbarer 
Rechts    rahmen erlassen“, be -
dauert Hübner. Zusätzliche 

Dokumentations- und Ka  tas-
ter pflichten seien „Gift für die 
Akzeptanz von Ersatz bau-
stoffen“. Die BAUIN DUS TRIE 
rechne aufgrund der disku-
tierten Regelungen mit ei -
nem Rückgang der Verwer-
tungs quote und einer Zu -
nahme der Deponierung. Mit 
dem zu erwartenden Anstieg 
der Ent sorgungskosten wer-
de sich ins besondere die 
Moderni sierung der Infra-
struktur verteuern. (HDB)

Die Tarifparteien der deut-
schen Bauwirtschaft, der 
Haupt verband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB), die In -
dustrie gewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) und 
der Zentralverband des Bau-
gewerbes (ZDB) haben sich 
darauf verständigt, die Initi-
ative „Berufsstart Bau“, die seit 
2013 als Pilotprojekt zeitlich 
befristet war, als Dauer ver-
fahren fortzusetzen. SOKA-
BAU, die Sozialkasse der Bau-
wirtschaft, begleitet „Berufs-
start Bau“ organisatorisch und 
finanziert wesentliche Teile 
aus Mitteln zur allgemeinen 
Ausbildungs förde rung. In die-
sen Topf zahlen alle Betriebe 
der Bauwirtschaft ein, unab-
hängig davon, ob sie selbst 

ausbilden oder nicht. Seit 
2013 sind insgesamt elf Mil  - 
li onen Euro von SOKA-BAU in 
„Be  rufs   start Bau“ geflossen.

Gezielt Hilfestellung 
leisten
„Das Projekt ‚Berufsstart Bau‘ 
hilft jungen Menschen dabei, 
die nötige Fitness für die 
Ausbildung zu erlangen“, er -
läutert SOKA-BAU-Vorstand 
Gregor Asshoff. „Manche 
Jugendliche brauchen da  
einfach noch einen Schubs. 
Die Gründe dafür sind ganz 
unterschiedlich, am Ende 
zählt das Ziel. Seit 2013 haben 
insgesamt mehr als 2.000 
Jugend liche an ‚Berufsstart 
Bau‘ teilgenommen.“

Während des sechs- bis zwölf-
monatigen Praktikums ver-
bringen die Teilnehmer min-
destens die Hälfte ihrer 
Arbeitszeit in einem Bau-
betrieb. Dort sammeln sie 
praktische Erfahrungen und 
bekommen einen Eindruck 
von der Arbeit am Bau. In 
überbetrieblichen Ausbil-
dungs zentren erwerben die 
Teilnehmer zudem weitere 
Kenntnisse. Der vermittelte 
Lernstoff orientiert sich an 
den Inhalten des 1. Aus bil-
dungsjahres.

Sozialpädagogen und Lehrer 
unterstützen die Jugend-
lichen und erstellen bei Be -
darf einen individuellen För-
derplan, zum Beispiel um 

Rechtschreib- oder Rechen-
kenntnisse zu verbessern. Ziel 
von „Berufsstart Bau“ ist, dass 
die Teilnehmer am Ende des 
Projekts ausbildungsfähig sind 
und auch in eine Lehre über-
nommen werden.

Instrument gegen 
den Fachkräftemangel
„Die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre zeigen, dass 
‚Berufsstart Bau‘ erfolgreich ist“, 
sagt SOKA-BAU-Vorstand Dr. 
Gerhard Mudrack. „Jugend-
liche, die durch das Projekt 
gegangen sind, brechen ihre 
Ausbildung seltener ab, als 
Nichtteilnehmer – obwohl ihre 
persönlichen Voraussetzungen 
häufig schwierig sind.“ In den 
vergangenen Jahren haben 
von „Berufsstart Bau“ auch 
Flüchtlinge profitiert, bei de -
nen zum Beispiel fehlende 
Sprachkenntnisse einen direk-
ten Berufseinstieg verhin-
derten. (SOKA-BAU)

(Quelle: www.soka-bau.de)

Weitere Informationen zu „Berufsstart Bau“ und den 
Fördermög lich keiten gibt es im Internet unter  
https://bit.ly/33nSXYA
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Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe: Schlichterspruch IHK Köln und Rohrleitungsbauverband verabschieden 61 neue Netzmeister

Meisterlich in die Zukunft investiert
„Mithilfe Ihrer Dozentinnen und Dozenten haben Sie sich in den vergangenen 
Monaten zielstrebig ein sehr hohes Maß an Können, Wissen und beruflicher Qua-
lifikation erworben. Dabei legen die Meisterbriefe, die Sie heute erhalten, nun 

deutlich Zeugnis davon ab, dass Sie Ihre Zukunft langfristig und mit Sorgfalt geplant haben“, 
begrüßte der Hauptgeschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), Köln, Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann die anwesenden Absolventen des Fortbildungslehrgangs 
„Geprüfter Netzmeister“ am 27. August 2020 im Hotel Park Inn by Radisson Köln City West 
zur offiziellen Übergabe ihrer Meisterbriefe.

40 Mitarbeiter aus Versor-
gungs- und Leitungsbau unter-
nehmen hatten an dem von 
der Berufs förderungswerk des 
Rohr lei tungsbauverbandes 
GmbH (brbv) organisierten 
Kölner Netzmeister-Lehrgang 
in den Handlungsfeldern Gas 
und Wasser erfolgreich teilge-
nommen. Neben den Gas/
Wasser-Absolventen legten 
weitere 14 Teilnehmer die 
Prüfung zum Netzmeister 
Handlungsfeld Fern wärme ab. 
Zeitgleich ha  ben weitere sie-
ben Teilnehmer die rbv-Prü-
fung zur Zusatz qua lifikation 
Fern wärme be  stan den, einer 
meisterähnlichen Qualifika-
tion. An gesichts der Pande-
mie-Situation, die auch den 
aktu ellen Lehrgang beein-
flusst hat, ein besonders 
schö      ner Erfolg.

Allen Widrigkeiten zum 
Trotz
Wie schon in den Jahren zu  - 
vor erhielten die neuen Netz-
meis ter im Rahmen eines feier-
lichen Empfangs aus den Hän-
den von Dipl.-Ing. Lothar 
Schiff mann, Vorsitzender eines 
Prüfungsausschusses „Netz-
meister“ der Industrie- und 
Han   delskammer (IHK) zu Köln, 
und Dipl.-Soz. Wiss. Christopher 
Meier, Geschäfts führer der IHK 
Köln, Geschäfts bereich Aus- 
und Weiter bildung, ihre Meis-
terurkun den. Doch Man ches 
war an  ders als in den vergan-
genen Jahren. Der Netz meis-
ter lehr gang 2019/2020 war  
für die Organisatoren des Bil-
dungs formats genauso we  nig 
Routine wie für die Do  zen ten 
und Lehrgangs teil nehmer. 
Bedingt durch das aktuelle 

Pandemie-Geschehen muss-
ten die Lehrgänge Gas/Wasser 
und Fernwärme am 13. März 
2020 – nur zwei Wochen vor 

dem offiziell geplanten Ab -
schluss – unterbrochen wer-
den und konnten erst Ende 
Juni mit einer konzentrierten 
Vor be reitung und der anschlie-
ßenden Prüfung zu einem 
guten Ende gebracht werden. 
Dies war nicht nur organisato-
risch bezüglich der Erstellung 
neuer Zeit- und Terminpläne 
extrem herausfordernd. Auch 
die Teil nehmer mussten ihre 
Lern aktivitäten auf das verän-
derte Timing abstimmen. 
Diese besondere Anpassungs-
fäh igkeit und Leistungs bereit-
schaft, die gerade in der Krise 
deutlich zutage getreten sei, 
hob dann auch Hesselmann in 
seinen Worten an das Audi-
torium hervor: „Besonders vor 
dem Hintergrund der Corona-
Pandemie haben Sie gezeigt, 
dass Sie flexibel und zielorien-
tiert arbeiten können!“ Nach 
der Unterbrechung hätten sich 
alle Teilnehmer der Prüfung 
gestellt, die dann auch von 
weit über 90 Prozent der Meis-
teranwärter bestanden wor-
den sei. „Hierauf können Sie 
gerade in diesen besonderen 
Zeiten sehr stolz sein“, lobte 
Hesselmann die anwesenden 
Absolventen. Unabhängig von 
den außergewöhnlichen Rah-
menbedingungen des Lehr   -
gangs galt der Dank Hessel-
manns den für den Netz   -
meisterlehrgang zuständigen 
Dozenten, die jedes Jahr aufs 
Neue die Basis für den außer-
gewöhnlich hohen Qua litäts-
standard der Netz meis ter-
ausbildung bilden. Darüber 
hinaus bedankte sich der rbv-
Hauptgeschäftsführer bei allen 
Mitgliedern des Prüfungs aus-
schusses, bei der IHK Köln 
sowie beim Berufs för de rungs-
werk der Bauin dustrie NRW, 
Ausbildungs zentrum Kerpen, 
für die hervorragende Team-
leistung. Ein einzigartiges Er -
lebnis sei auch in diesem Jahr 
die von der Open Grid Europe 
GmbH und hier von Dipl.-Ing. 
Roald Essel koordinierte Gas-
Fachex kur sion zu den OGE-
Betriebsstel len ge  wesen, wo 
Lerntheorie und Praxis hervor-
ragend zu  sam mengeführt 
worden seien. Und eine ab -
schließende An  erkennung 
und ein besonders herzliches 
Dankeschön richtete Hessel-
mann an den für die Orga-
nisation und Durch füh rung 
verantwortlich zeichnenden 
Kurt Rhode, brbv GmbH, der 
durch seinen unermüdlichen 
Einsatz gerade in einer hoch 
erschwerten Lehr gangs situ-
ation nachhaltig da  zu beige-
tragen habe, dass doch noch 
alles zu einem gu  ten Ab  schluss 
gekommen sei. 

Strategien und Visionen des 
Machbaren
„In der erschwerten Situation 
im Frühjahr dieses Jahres ha -
ben alle solidarisch an einem 
Strang gezogen – Ausbilder, 
Lehrgangs teilneh mer und die 
Organisatoren. Das war letzt-
endlich der Schlüssel zu dem 
Erfolg, den wir hier heute ge -
meinsam feiern können“, be -
tonte rbv-Präsident Dipl.-Ing. 
(FH) Fritz Eckard Lang in seiner 
Festrede mit dem Titel „Lei-
tungsinfrastruktur – die große 
Herausforderung der Zu  kunft 
– da bin ich mir sicher!“ Lang 
hob die hohe Re  levanz und 
Leistungs fähigkeit der im Lei-
tungsbau tätigen Menschen 
und die besondere Bedeu -
tung leitungsgebundener In -
fra   struk  turen – im Nor mal-
betrieb und in der Krise – für 
das menschliche Allge mein-
wohl hervor. „Auf der Grund-
lage unseres Sachver standes 
und unseres auf einer langjäh-
rigen Tradition basierenden 
technischen Know-hows tre-
ten wir Lei tungsbauer jeden 
Tag dafür an, dass auch in 
Zeiten der Pan demie der Be -
trieb der kritischen Ver- und 
Entsorgungs infrastrukturen 
ge   sichert ist. Die in unserer 
Branche tätigen Menschen 
sind systemrele vant für die 
menschliche Ge  sundheit, das 
soziale Mitei nander und den 
gesellschaftlichen Fortschritt“, 
so Lang weiter. Und so forderte 
der rbv-Präsident die frisch 
gebackenen Meister dazu auf, 
nun ihr neu erworbenes Wis-
sen und ihren Sachverstand in 
ihre Unternehmen und in den 
Markt zu tragen, um daran mit-
zuwirken, den großen infra-
struk turellen Herausfor de run-
gen im Zuge von Netzerhalt 
und -ausbau sowie von Digi-
talisierung, Fachkräftemangel, 
Klimawandel und Energie-
wende konstruktiv zu begeg-
nen. „Wir brauchen Strategien 

Ehrung der fünf besten Lehrgangsteilnehmer in den Handlungsfeldern Gas und Wasser (v. l.): Daniel 
Franke, Danny Teske, Jan Schneckner und Claudio Izzo mit rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang 
und rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann. Nicht auf dem Foto: Daniel Müller 
und Daniel Post. (Fotos: rbv)

Dipl.-Ing. Frank Espig, AGFW e. V., Frankfurt/Main, (r.) ehrte die drei Lehrgangsbesten aus dem Handlungs-
feld Fernwärme (v. l.): Alexander Spitz, Simon Frauenholz und Markus Merx.

„Durch die Teilnahme an  
diesem Meisterlehrgang ha-   
ben Sie sich dem Thema 
Fachkräftemangel proaktiv 
gestellt und dafür Sorge ge-
tragen, dass Ihre Unterneh-
men für die Zukunft sehr gut 
aufgestellt sind“, unterstrich 
Dipl.-Soz. Wiss. Christopher 
Meier, Geschäftsführer der 
IHK Köln, Geschäftsbereich 
Aus- und Weiterbildung. 

„Besonders vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie 
haben Sie gezeigt, dass Sie fle-
xibel und zielorientiert arbei-
ten können. Hierauf können 
Sie gerade in diesen beson-
deren Zeiten sehr stolz sein“, 
lobte rbv-Hauptgeschäftsfüh-
rer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter 
Hesselmann die anwesenden 
Absolventen.

„Auf der Grundlage unseres 
Sachverstandes und unseres 
auf einer langjährigen Tradi-
tion basierenden technischen 
Know-hows treten wir Lei-
tungsbauer jeden Tag dafür 
an, dass auch in Zeiten der 
Pandemie der Betrieb der kri-
tischen Ver- und Entsorgungs-
infrastrukturen gesichert ist“, 
unterstrich rbv-Präsident Dipl.-
Ing. (FH) Fritz Eckard Lang.

„Wir haben zusammen ge-
lernt, lebhaft diskutiert, ein 
Netzwerk aufgebaut und 
Freundschaften geschlos-
sen“, so Claudio Izzo in sehr 
persönlichen Worten an  
seine Lehrgangsmitstreiter. 
„Jetzt ist das große Ziel er-
reicht. Wir sind Netzmeister! 
Lasst uns rausgehen und 
uns der neuen Herausforde-
rung stellen“, so Izzo weiter.

und Visionen des Machbaren“, 
so Langs Appell. Zudem be -
tonte er, dass die Lehr gangs-
absolventen eine sehr interes-
sante Branche und einen span-
nenden und soliden Berufs-
weg gewählt hätten, der ihnen 
langfristig eine anspruchsvolle 
Beschäftigung böte. „Sie ha -
ben sich für einen sicheren 
Arbeitsplatz in der Leitungs-
infrastruktur entschieden – 
hier sind Sie sicher, da bin ich 
mir sehr sicher“, unterstrich 
Lang in Anspielung auf den 
Titel seines Vortrags. 

Dass viele in der Branche tätige 
Facharbeiter dies auch so 
sehen, ist bereits jetzt an den 
Anmeldezahlen des Kölner 
Netzmeisterlehrgangs (Gas/
Wasser) für das Jahr 2021/2022 
abzulesen. „Der neue Lehrgang 
ist bereits zum jetzigen Zeit-
punkt zu 80 Prozent ausge-
bucht“, berichtet Rhode nicht 
ohne Stolz auf das praxisrele-
vante Erfolgsformat. „Und wir 
alle hoffen, dass sich die 
Pandemie-Situation schnellst-
möglich wieder entspannen 
wird und wir die nächsten 
Lehrgänge wieder durch ruhi-
geres Fahrwasser bringen wer-
den“, so Rhode weiter. (rbv)
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Regelwerk DVGW

Neuerscheinung
G 452-2: Anbohren und Absperren; Teil 2: Abquet-
schen von Kunststoffrohrleitungen für Gas mit 
Drücken bis 5 bar und Außendurchmesser bis  
315 mm, Ausgabe 08/2020

Dieses Arbeitsblatt enthält Vorgaben im Hinblick auf den Zweck, 
das Abquetschen alternativ zum Blasensetzen für die temporäre 
Absperrung des Gasflusses anzuwenden, um Einbindungsarbei-
ten an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen zu ermöglichen, 
ohne dass es dabei zu unannehmbaren Einbußen der Betriebs-
fähigkeit (Nutzungsdauer) der Rohrleitung kommt. Zusätzliche 
Maßnah men bezüglich der Abquetschstelle und des weiteren 
Betriebs der Rohrleitung gelten nicht als pauschal erforderlich, in 
jedem Fall aber dann, wenn Anlass zur Vermutung besteht, dass 
die für die weitere Integrität der Rohrleitung unverzichtbaren Vor-
gaben nicht eingehalten worden sind, wie es etwa bei der An -
wendung im Ausnahmefall einer Störungsbeseitigung bei Gas-
austritt wahrscheinlich ist.

Dieses Arbeitsblatt basiert auf Praxiserfahrungen und mehreren 
Forschungsvorhaben. Im Rahmen der Erstellung von DVGW-
Merkblatt GW 332:2001-09 hatte sich gezeigt, dass bei Beachtung 
bestimmter Vorgaben ein uneingeschränkter weiterer Betrieb 
von Leitungen aus PE-Rohren der 2. und 3. Generation (ab ca. 
1978), soweit diese die jeweils gültige DVGW-Prüfgrundlage 
erfüllten, nach dem Abquetschen möglich ist, nicht jedoch in 
Bezug auf die 1. Generation. Veränderte Gaszusammensetzungen 
infolge der Energiewende stellen für das Abquetschen keine 
grundsätzlich anders geartete Herausforderung dar. Außerdem 
konnten weitere Kunststoffe und Mehrschichtkonstruktionen, 

höhere Drücke und größere Durchmesser berücksichtigt werden. 
Dieses Arbeitsblatt wurde auf Drücke und Durchmesser begrenzt, 
die in der praktischen Handhabung dem DVGW-Merkblatt GW 
332:2001-09 nahekommen. Weitergehende Anwendungsfälle 
sollen gesondert behandelt werden (G 452-3).

Bereits im DVGW-Merkblatt GW 332:2001-09 waren die Vorgaben 
für Gas konkreter und praxisnäher als für Wasser, wofür keine ver-
gleichbar positiven Erfahrungen und Forschungsergebnisse vor-
liegen und kein vergleichbarer Bedarf entstanden ist, sodass der 
Anwendungsbereich anlässlich der Überführung in ein Arbeits-
blatt auf Gas beschränkt werden musste. Demnach scheidet das 
Abquetschen bei Wasser für Einbindungsarbeiten aus, kommt 
aber weiterhin für den Ausnahmefall einer Störungs beseitigung 
bei Wasseraustritt infrage, wobei aufgrund des für eine Ab -
dichtung erforderlichen Abquetschgrades (aller Erwartung nach 
deutlich unter 0,8) in jedem Fall Sicherungs maßnahmen erforder-
lich werden.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Merkblatt GW 332:2001-09.

Entwurf
G 466-2 Entwurf: Gasrohrnetze aus duktilen Guss-
rohren mit einem Betriebsdruck von mehr als 4 bar 
bis 16 bar – Instandhaltung, Ausgabe 08/2020

Das Arbeitsblatt dient dem Netzbetreiber als Grundlage für die 
Überprüfung und Instandsetzung und somit dem sicheren 
Betrieb des Rohrnetzes.

Bei Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen sind ergän-
zend die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln zu 
beachten, beispielsweise DGUV Regel 100-500, Kapitel 2.31 
„Arbeiten an Gasleitungen“.

Gegenüber der Ausgabe September 2009 ist das Arbeitsblatt 
redaktionell überarbeitet und inhaltlich an das DVGW-Arbeitsblatt 
G 466-1 angepasst worden.

Die überarbeitete Fassung des DVGW-Arbeitsblattes G 466-2 be -
rücksichtigt auch Anforderungen der relevanten europäischen 
Normen, die von CEN/TC 234 „Gasinfrastruktur“ in der Normen-
reihe DIN EN 12007 ff. für die Gasverteilung erarbeitet worden 
sind.

Einspruchsfrist: 30.11.2020.

Zurückziehung
GW 332: Abquetschen Abquetschen von Rohr lei-
tungen aus Polyethylen in der Gas- und Wasser ver-
teilung, Ausgabe 09/2001 

Dieses Merkblatt wird ersetzt durch das Arbeitsblatt G 452-2 
„Anbohren und Absperren; Teil 2: Abquetschen von Kunst stoff-
rohrleitungen für Gas mit Drücken bis 5 bar und Außendurch-
messer bis 315 mm“, Ausgabe 08/2020.

Neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln

Mehr Sicherheit für 
Beschäftigte, Unternehmen 
und Aufsicht

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die neue SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutzregel zur Bekanntmachung im Gemeinsamen Ministeri al blatt 
(GmBl) freigegeben. Diese ist im August 2020 in Kraft getreten.

Die Arbeitsschutzregel kon-
kretisiert für den Zeitraum der 
Corona-Pandemie (gemäß  
§ 5 Infektionsschutzgesetz) die 
zusätzlich erforderlichen Ar -
beits  schutzmaßnahmen für 
den betrieblichen Infek tions-
schutz und die im SARS-CoV-2- 
Arbeitsschutz standard be  reits 
beschriebenen allgemeinen 
Maßnah men. Andere spe  zi-
fische Vor gaben, zum Beispiel 
aus der Biostoff ver ordnung 
oder aus dem Be  reich des In -
fektions schutzes, bleiben un -
berührt.

Infektionsrisiko senken
Die enthaltenen Maßnahmen 
der Arbeitsschutzregel richten 
sich an alle Bereiche des Wirt-
schaftslebens. Ziel ist es, das 
Infektionsrisiko für Be  schäftigte 
zu senken und Neuinfektionen 
im betrieblichen Alltag zu ver-
hindern. Abstand, Hygiene 
und Mas ken bleiben dafür 
auch weiterhin die wichtigsten 
Instru mente.

Betriebe, die die in der SARS-
CoV-2-Regel vorgeschlagenen 
technischen, organisatori-
schen und personenbezoge-
nen Schutzmaßnahmen um -
setzen, können davon ausge-
hen, dass sie rechtssicher han-
deln. Zudem erhalten die Auf-
sichtsbehörden der Länder 
eine einheitliche Grundlage, 
um die Schutz maßnahmen in 
den Betrieben zu beurteilen.

Die Regel wurde gemeinsam 
von den Arbeitsschutz aus-

schüssen beim Bundes ar beits-
ministerium unter Ko  ordi na-
tion der Bundes anstalt für 
Arbeits schutz und Ar  beits me-
dizin (BAuA) erstellt. (BMAS)

Download der neuen SARS-
CoV-2-Arbeits schutz regeln:
https://bit.ly/2FMQHSw

Statement des ZDB zu den Vorwürfen der IG BAU

Keine groben Verstöße 
gegen Corona-Maßnahmen 
am Bau

„Die Bauunternehmen in Deutschland haben von Beginn der Corona-
Pandemie mit dem größtmöglichen Maß an Verantwortungsbewusstsein 
gehandelt und die Gesundheit ihrer Beschäftigten an die erste Stelle gestellt. 

Das Selbst verständnis der größtenteils inhabergeführten Familienunternehmen des 
Baugewerbes bedingt, dass sich diese mit aller Kraft der weiteren Verbreitung des 
Coronavirus entgegenstellen und für die Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen eintreten“, so die eindeutige Stellungnahme des Zentralverbands 
des Deutschen Bau gewerbes e. V. (ZDB) zu den in Richtung Bauindustrie adressierten 
Vorwürfen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).

„Es ist bedauerlich, dass die 
Gewerkschaft mit derartigen 
Pauschalvorwürfen die ganze 
Branche in Verruf bringen 
möchte. Kein Wirtschafts-
zweig, kein gesellschaftlicher 
Bereich ist vom Coronavirus 
ausgenommen. Bei einem 
insgesamt steigenden Infek-
tions ge sche hen ist nicht aus-
geschlossen, dass auch auf 
Bau stellen Ein zelfälle auftre-
ten. Die Zahlen zeigen aller-
dings auch, dass die Treiber 
des Infektions ge sche hens viel 
eher im privaten Bereich, bei-
spielsweise bei Ur  laubs rück-
kehrern aus Risiko gebieten, zu 
verorten sind.“ 

Eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe
„Nach Aussagen der Berufs-

genossenschaft BG BAU, die 
für die Überprüfung der Ein-
hal tung von Arbeits schutz-
stan dards zuständig ist, kön-
nen bei knapp 90 Prozent der 
Betriebe keine Mängel festge-
stellt werden. Im Vergleich zur 
Situation zu Beginn der Coro-
na-Krise habe sich die Situ-
ation deutlich verbessert. Die 
Ein däm mung der Pan demie 
ist eine gesamtgesellschaftli-
che Auf gabe und jeder Ein-
zelne hat seinen Beitrag zu 
leisten – durch die Einhaltung 
der Ab stands regeln sowie das 
Anlegen eines Mund-Nasen-
Schutzes, wo der Abstand 
nicht eingehalten werden 
kann. Es wäre wünschens-
wert, dass die Gewerkschaft 
auch die Beschäftigten stärker 
in die Pflicht nimmt.

Noch vor wenigen Wochen 
haben wir als Sozialpartner 
ge  meinsam mit der Berufs-
genossenschaft für die Ein-
haltung der erforderlichen 
Arbeitsschutzstandards ge -
wor ben. Es ist daher nur zu 
bedauern, dass die Gewerk-
schaft anhand von Einzelfäl-
len die ganze Branche in Miss-
kredit bringen möchte und 
von der eigentlichen Gefahr 
der Corona-Pandemie auf 
die    se Weise ablenkt“, so die 
abschließenden Aussagen  
der Stel lungnahme des ZDB. 
(ZDB) 

Neue SARS-CoV-2-Arbeits schutz regeln
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+++ Beruf & Bildung kompakt +++

Studien und Umfragen 

Unternehmen wollen auch nach der Krise  
an Homeoffice festhalten 

Die coronabedingten Anpassungen der Arbeitsorganisation haben vielen 
Unterneh men gezeigt, dass sich mehr Tätigkeiten für die Arbeit im Home-
office eignen als bislang angenommen. Im unternehmensnahen Dienst-

leistungsbereich sind es mehr als 50 Prozent, die über solche digitalen Lerneffekte berich-
ten. Dabei musste etwa jedes dritte Unternehmen kurzfristig in neue Technologien 
investieren, um während der Krise Homeoffice zu nutzen. Zu diesen Ergebnissen kommt 
eine aktuelle repräsentative Umfrage unter rund 1.800 Unternehmen der Informations-
wirtschaft und des ver arbeitenden Gewerbes, die die Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim im Juni 2020 durchgeführt hat. (ZEW)

Weitere Details der Umfrage:
https://bit.ly/3mpVryw

ifaa-Trendbarometer Arbeitswelt:  
Corona verändert die Sichtweise auf die Arbeitswelt

Die aktuelle Auswertung der Trendanalyse des ifaa – Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaft ist eindeutig: In der gegenwärtigen „Corona“-Lage 
werden einige betriebs- und arbeitsorganisatorische Themen anders beur-

teilt als in „normalen“ Zeiten. Die befragten 118 Fach- und Führungskräfte sind der 
Meinung, dass die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise zu Anpassungen der 
be  trieblichen Abläufe und dem Einsatz von Personal in den nächsten Jahren führen 
werden. Aktuelle Themen, die im Rahmen der Befragung genannt wurden, sind Ar - 
beits zeitflexibilisierung, mobiles Arbeiten, Arbeitsschutz und Nachhaltig keits manage - 
ment. (ifaa)

Zum aktuellen ifaa-Trendbarometer Arbeitswelt: 
Corona verändert die Sichtweise auf die Arbeitswelt:
https://bit.ly/3hy9ezq

Tipps von der Berufsberaterin – Der Azubi von heute
Die Berufsberaterin Petra Cämmerer berät seit mehr als 25 Jahren junge 
Menschen bei der Wahl eines geeigneten Studiums oder Berufs. Im Interview 
mit Faktor A – Das Arbeitgebermagazin – äußert sich die Ausbildungsex-

pertin dazu, was Unternehmer und Personaler über die Azubis von heute aus der Erfah-
rung einer Berufsberaterin wissen sollten. (Faktor A)

Zum Interview: https://bit.ly/2ZGXmoq

Sehr viele Azubis sind zufrieden oder sehr zufrieden
Der aktuelle Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 
zeigt, dass nahezu drei von vier Azubis mit ihrer Ausbildung zufrieden oder 
sehr zufrieden sind. Den IHK-Rückmeldungen zufolge „fühlen sich die aller-

meisten Azubis in ihrem Ausbildungsbetrieb wohl“, berichtet der stellvertretende DIHK-
Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, „und das trotz coronabedingt erschwerten Rah-
men   bedingungen.“ Dieses gute Ergebnis deckt sich mit den Erfahrungen der Industrie- 
und Handelskammern. (DIHK/DGB)

Zur Stellungnahme des DIHK zum aktuellen Ausbildungsreport des DGB:
https://bit.ly/3c1pwQ1

(brbv)

Ausbildung und Karriere

Bundesprogramm zur Sicherung von Ausbildungs-
plätzen ist gestartet

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für die berufliche Zukunft junger 
Menschen und die Fachkräftesicherung in Deutschland. Pünktlich zum 
Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August 2020 sind deshalb we -
sentliche Teile des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ gestar-
tet, mit dem die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen fördert. 
Für dieses Bundes pro gramm stehen insgesamt 500 Millionen Euro zur 

Verfügung. 410 Millionen Euro davon können für die Maßnahmen der Ersten Förder-
richtlinie eingesetzt werden.

Wesentliche Bestandteile des Schutzschirms sind:

Ab dem 1. August 2020 können von der Corona-Krise besonders betroffene Betriebe mit 
bis zu 249 Beschäftigten für jeden Ausbildungsvertrag eine Prämie bei der Bundesagen-
tur für Arbeit beantragen. Wird das Ausbildungsniveau im Vergleich zu den drei Vorjah-
ren aufrechterhalten oder erhöht, wird jeder Ausbildungsplatz mit 2.000 Euro, jeder neu 
geschaffene Ausbildungsplatz sogar mit 3.000 Euro unterstützt.

• Die Förderung gilt für alle Ausbildungen, die frühestens am 1. August 2020 begonnen 
haben.

• Ebenfalls 3.000 Euro erhalten Unternehmen, die bis zum 31. Dezember 2020 Auszu-
bildende aus insolvent gegangenen Betrieben übernehmen.

• Außerdem können kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Auszubildenden und 
das Ausbildungspersonal nicht in Kurzarbeit schicken, einen Zuschuss zur Brutto-Aus-
bildungsvergütung in Höhe von 75 Prozent erhalten. (bmas)

Weitere Informationen zum Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ finden Sie 
unter: www.bmas.de/ausbildung-sichern und www.arbeitsagentur.de/unternehmen. 

Berufliche Bildung in Deutschland stark,  
ganz besonders in der BAUINDUSTRIE

Laut OECD-Bildungsbericht haben in Deutschland 86 Prozent der Aus zu-
bildenden nach ihrer Ausbildung einen Job. Entsprechend sind die Pers  -
pek tiven für junge Menschen mit einem Berufsabschluss hierzulande so gut 

wie in fast keinem anderen OECD-Land. Besonders gut sind die Job- und Karriere-
aussichten in der Bauwirtschaft. Laut Bundesagentur für Arbeit gab es hier bei den 
offenen Stellen in den letzten fünf Jahren einen Anstieg von gut 70 Prozent. Im gleichen 
Zeitraum ist nach Angaben der SOKA-BAU der Anteil der Arbeitnehmer/-innen mit min-
destens 55 Jahren von 18 Prozent auf 23 Prozent angestiegen. Die Zahlen machen 
deutlich, dass die Bauwirt schaft – ungeachtet der wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie – dringend neue Fach kräfte braucht. Entsprechend ist die Zahl der Aus-
bildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft in den letzten fünf Jahren um gut zehn Prozent 
auf das Rekordniveau von derzeit knapp 40.000 Auszubildenden gestiegen. (HDB)

Offene Ausbildungsstellen für das Ausbildungsjahr 2020/2021 sind auf der Website der 
Ausbildungskampagne „Bau-Dein Ding“ zu finden:
https://bit.ly/2E8op4I
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30. Oktober 2020, Berlin
Herbstsitzung der rbv-Landesgruppe  
Berlin/Brandenburg

10. November 2020, Frankfurt am Main
Delegiertenversammlung der BFA Leitungs-
bau im HDB

19. November 2020, Düsseldorf
Sitzung des brbv-Verwaltungsrates

Sitzung der Gesellschafterversammlung 
der rbv GmbH

Sitzung des Erweiterten Vorstandes  
des rbv

20. November 2020, Düsseldorf
rbv-Mitgliederversammlung

9./10. Dezember 2020, Würzburg
Würzburger Kunststoffrohr-Tagung

23. Februar 2021, Stuttgart
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Baden-Württemberg

24. Februar 2021, Oberursel
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe Hes-
sen/Thüringen

9. März 2021, Hamburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe Nord

10. März 2021, Hannover
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Niedersachsen

11. März 2021, Leipzig
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen

16. März 2021, Berlin
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe  
Berlin/Brandenburg

17. März 2021, Magdeburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

23. März 2021, Dortmund
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

30. März 2021, Regensburg
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Bayern

31. März 2021, N. N.
Arbeitssitzung der rbv-Landesgruppe 
Rheinland-Pfalz/Saarland
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rbv-Bildungsprogramm 2021

Kollektiv handeln – gemein-
sam etwas bewegen

Eine der wesentlichen Auf-
gaben im Leitungsbau be -
steht darin, dauerhaft dafür 
Sorge zu tragen, dass alle lei-
tungsgebundenen kritischen 
Ver- und Entsorgungs infra-
strukturen uneingeschränkt 
funktionstüchtig sind – im 
Normalbetrieb und nicht 
zuletzt besonders in der pan-
demiebedingten Krise. „Tief-
bau unternehmen – das dür-
fen wir mit Stolz für unsere 
Branche feststellen – sind 
trotz erschwerter Rahmen-
bedingungen bezüglich der 
Aufrechterhaltung ihres ge -
wohnten Arbeitsalltags jeden 
Tag dafür angetreten, einen 
reibungslosen Betrieb unse-
rer unterirdischen Infra struk-
turen sicherzustellen“, so 
Dipl.-Ing. Mario Jahn, Ge -
schäftsführer der rbv-GmbH. 

Team Leitungsbau – kom-
petent und zuverlässig
Diese an dem menschlichen 
Allgemeinwohl und dem 
Ausbau und Erhalt der unter-
irdischen Infrastrukturen ori-
entierte besondere Hand-
lungskompetenz der im Lei-
tungsbau tätigen Menschen 
ist auch ein Resultat des sehr 
guten Aus- und Weiter bil-
dungs systems der Branche. 
Doch muss sich dieses in 
Zeiten der Pandemie vorran-
gig digitalisieren und kom-
plett neu erfinden? Und wel-

che Vermittlungskanäle und 
didaktische Methoden sind 
zukünftig die richtigen für 
den Leitungsbau? „Ob  wohl 
wir uns mit den vielfältigen 
Vorteilen digitaler Kom mu-
nikation, Lernformate und 
Lern medien produktiv aus-
einandersetzen, sind wir doch 
der festen Überzeugung, dass 
sie den Präsenzunterricht 
nicht gleichwertig ersetzen 
können“, ist Jahn überzeugt. 
„Wenn Auftragnehmer und 
Auftraggeber gemeinsam in 
einem Raum auf Augenhöhe 
miteinander und voneinan-
der lernen, so ist dies ein we -
sentlicher Baustein des hohen 
Qualitätsbewusstseins unse-
rer Branche. Denn ‚kollektiv 
handeln´ bedeutet nicht zu -
letzt, zusammen zu lernen, 
Erfahrungen auszutauschen 
und sich auf ge  meinsame 
Ziele zu verständigen, um da -
bei Qualität sowie Ver- und 
Entsorgungs sicher heit fest im 
Blick zu haben“, so Jahn wei-
ter.

Bildungsprogramm auf der 
Höhe der Zeit
Über den Aspekt des ange-
messenen Lernformats hin-
aus gilt es natürlich immer 
auch zu hinterfragen, über 
welche relevanten Kern kom-
petenzen die im Leitungsbau 
tätigen Mitarbeiter zukünftig 
verfügen müssen. Welche 

Fähigkeiten sollten sie schär-
fen oder erwerben, um am 
Arbeitsmarkt dauerhaft er -
folgreich agieren zu können? 
Diesen Kernfragen folgt auch 
das aktuelle Bildungs pro-
gramm 2021. Neben einer 
Vielzahl von bewährten 
Grund  lagenschulungen, In -
for   mationsveranstaltungen 
und Praxisseminaren für die 
Bereiche Gas/Wasser, Fern-
wärme, Abwasser, Strom, 
Telekommunikation, Indus-
trie-Rohrleitungsbau sowie 
BWL und Recht steht mit dem 
aktuellen Programm auch 
eine Reihe neuer Wei ter-
bildungsinhalte zur Verfü-
gung. Hierzu zählen das 
Praxis seminar „Anwen dungs-
fachkraft im Leitungs bau – 
Gas/Wasser“, ein neuer rbv-
Zertifikatslehrgang sowie die 
Grundlagenschulung „Basis-
einstieg – Grundlagen Fern-
wärme für Leitungs bauer“. 
Und um die Fach kräfte situ a-
tion rund um das Thema 
Breitbandausbau nach haltig 
zu verbessern, wur  den die 
Kurse „Grundlagen der Glas-
fasertechnik – Modul LWL 1“ 
und „Ausbau von Glas faser-
netzen – Modul LWL 3“ neu in 
das Programm aufgenom-
men. (brbv/rbv)

Direkt downloaden 

Mitgliedsunternehmen erhalten die Broschüre „Kollektiv 
handeln – Berufsbildung im Leitungsbau – Programm 
2021“ automatisch per Post. Weitere Interessenten  
können das Programm über die Berufsförderungswerk 
des Rohrleitungsbauverbandes GmbH, 
Marienburger Str. 15, 50968 Köln, 
Telefon: 0221 37668-20, koeln@brbv.de bestellen. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam 
„Kollektiv handeln“!
https://bit.ly/3mu0Wwd

Kollektiv zu handeln, bedeutet verantwortungsvoll füreinander einzutreten, 
gemeinsam Ziele zu definieren und diese miteinander umzusetzen. Dies gilt 
selbstverständlich für alle beruflichen Tätigkeiten im Leitungsbau, in beson-

derer Weise aber auch für die berufliche Weiterbildung als die qualifikatorische Basis 
von Fortschritt und Entwicklung. In der aktuellen Pandemie-Situation haben sich aber 
auch hier Lehren und Lernen als herausfordernd erwiesen. Denn auch die berufliche 
Bildung ist von den Auswirkungen und Veränderungen dieses gesamtgesellschaftli-
chen Aus nahmezustands nicht unbeeinflusst geblieben. Und so lautet die Frage, die 
sich Bil dungs   dienstleister in der derzeitigen Situation einer temporär verstärkten 
Online-Kommunikation stellen: „Online- oder Präsenzveranstaltung?“ Da aber im 
Leitungsbau Präsenzlehre, praktische Lehreinheiten und das direkte Miteinander nicht 
zu ersetzen sind, hat der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) mithilfe seiner Berufs-
bildungs gesell schaften und zahlreicher Bildungspartner auch für 2021 ein attraktives 
Jahresprogramm für die Berufsbildung zusammengestellt. Es trägt den Titel „Kollektiv 
handeln“ und kann beim Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) 
bestellt oder unter www.brbv.de heruntergeladen werden.

(Foto: rbv)


